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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

164	� Bekanntmachung der Änderung der Satzung des 
Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland - 
Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und 
Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vre-
den, Gronau, Isselburg, Stadtlohn, Haltern am 
See und Billerbeck 

Der Sparkassenzweckverband Westmünsterland hat mit Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 04.06.2025 seine 
Verbandssatzung geändert und dies gemäß § 20 Absatz 2 
Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) bei mir angezeigt.

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 11 GkG 
NRW wird die geänderte Zweckverbandssatzung nachste-
hend bekanntgemacht. Die Satzungsänderungen werden am 
Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam.   

Münster, den 25.07.2025	�  Bezirksregierung Münster 
� Az.: 31.1.23.08-004/2025.0001 
� Im Auftrag 
� gez. Dr. Söbbeke

Satzungsänderung der 
Satzung des Sparkassenzweckverbandes  

Westmünsterland 
aus Anlass der Änderung des Sparkassengesetzes  

Nordrhein-Westfalen vom 30. Dezember 2024

Präambel

Die Kreise Borken und Coesfeld und die Städte Coesfeld, 
Dülmen, Vreden, Gronau, Isselburg, Stadtlohn, Haltern am 
See und Billerbeck bilden einen Sparkassenzweckverband. 

B:	� Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung � 249

164	� Bekanntmachung der Änderung der Satzung des  
Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland - Spar- 
kassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld  
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Gronau,  
Isselburg, Stadtlohn, Haltern am See und Billerbeck � 249

165	� Änderung der Verbandssatzung des Sparkassenzweck- 
verbandes des Kreises Steinfurt und der Städte und  
Gemeinden Altenberge, Emsdetten, Greven, Hörstel,  
Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, 
Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, 
Ochtrup, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg,  
Westerkappeln und Wettringen (nachfolgend Spar- 
kassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt genannt)� 252

166	� Bekanntmachung der Änderung der Verbandssatzung  
des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  
(VRR)“� 255

167	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94) � 271

168	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)� 271

169	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)� 271

C:	� Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen � 272

170	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) � 272

Dieser soll die Grundlage für eine regionale Fortentwick-
lung des Sparkassenwesens sein. Die Mitglieder des Ver-
bandes erklären daher, weiteren Gebietskörperschaften, die 
dem Verband beitreten wollen, die Aufnahme im Rahmen 
der Satzungsbestimmungen ermöglichen zu wollen.

Gemäß § 20 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621), in der jeweils geltenden 
Fassung, wird nachfolgende Satzung des Sparkassenzweck-
verbandes vereinbart:

§ 1 
Mitglieder, Name, Sitz

(1)	� Die Kreise Borken und Coesfeld und die Städte Coes-
feld, Dülmen, Vreden, Gronau, Isselburg, Stadtlohn, 
Haltern am See und Billerbeck bilden einen Sparkas-
senzweckverband (im folgenden Verband genannt).

(2)	� Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten 
sich nach den Vorschriften des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), 
in der jeweils geltenden Fassung, des Sparkassengeset-
zes Nordrhein-Westfalen (SpkG) vom 18.11.2008 (GV.
NRW. S. 696), in der jeweils geltenden Fassung und 
dieser Verbandssatzung. Soweit das Gesetz über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung 
keine Regelungen treffen, finden die Vorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der jeweils gelten-
den Fassung, sinngemäß Anwendung.

B:	 Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsbescheides vom 19.01.2017 
zur Errichtung und Betrieb des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 69

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70
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(3)	 Der Verband trägt den Namen 
	� Sparkassenzweckverband Westmünsterland - Sparkas-

senzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und 
der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Gronau, Issel-
burg, Stadtlohn, Haltern am See und Billerbeck.

	 Er hat seinen Sitz in Ahaus und Dülmen. 
	 Er führt das dieser Satzung beigedruckte Siegel.

(4)	� Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes 
Westfalen-Lippe in Münster.

§ 2 
Zweck, Haftung

(1)	� Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet 
seiner Mitglieder. Er ist Träger der Sparkasse West-
münsterland mit Sitz in Ahaus und Dülmen (im nach-
folgenden "Sparkasse" genannt).

(2)	� Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in 
irgendeiner Gesellschaftsform eine Sparkasse oder ein 
anderes Geldinstitut betreiben oder sich an einem sol-
chen Unternehmen beteiligen.

	� Sie erklären sich bereit, ihre Geldgeschäfte bevorzugt 
mit der Sparkasse zu tätigen.

(3)	� Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Spar-
kasse nach Maßgabe des Sparkassengesetzes.

(4)	� Die Trägerschaft der Sparkasse Westmünsterland ist al-
leiniger Hauptzweck des Sparkassenzweckverbandes. 
Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und Prü-
fung nach GkG NRW finden keine Anwendung.

§ 3 
Organe

Organe des Verbandes sind:
a)	 die Verbandsversammlung
b)	 der Verbandsvorsteher.

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung besteht aus 48 Vertretern. 
Davon entsenden die Verbandsmitglieder

	 Kreis Borken	 16 Vertreter
	 Kreis Coesfeld	 12 Vertreter
	 Stadt Dülmen	 4 Vertreter
	 Stadt Coesfeld	 3 Vertreter
	 Stadt Vreden	 3 Vertreter
	 Stadt Gronau	 6 Vertreter
	 Stadt Isselburg	 1 Vertreter
	 Stadt Stadtlohn	 1 Vertreter
	 Stadt Billerbeck	 1 Vertreter
	 Stadt Haltern am See	 1 Vertreter	

Die Vertreter der Stadt Gronau verfügen über jeweils eine 
Stimme, die Vertreter der anderen Verbandsmitglieder über 
jeweils zwei Stimmen. Die Stimmabgabe kann von einem 
Vertreter nur einheitlich erfolgen.

(2)	� Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von 
den Vertretungen der Verbandsmitglieder für die Dauer 
ihrer Wahlzeit gem. § 15 Abs. 2 GkG bestellt. In glei-
cher Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversamm-
lung ein Stellvertreter zu bestellen, der bei Verhinde-
rung des Mitgliedes dessen Aufgaben wahrnimmt.

(3)	� Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung er-
lischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl wegfallen 
oder ein Tatbestand nach § 5 eintritt. Scheidet ein Mit-
glied vor Ablauf der Wahlzeit aus, so bestimmt das Ver-
bandsmitglied, das den Ausscheidenden entsandt hatte, 
den Nachfolger.

§ 5 
Ausschließungsgründe

(1)	 Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören:

	 a)	� Dienstkräfte der Sparkasse; diese Beschränkung gilt 
nicht für Dienstkräfte nach § 10 Abs. 1 Buchstabe c 
und Absatz 2 Buchstabe c SpkG.

	 b)	� Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesell-
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstan-
des, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder 
der Vertretungsversammlung, Treuhänder, Leiter, 
Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten 
von Unternehmen sind, die gewerbsmäßig Bank-
geschäfte betreiben oder vermitteln oder andere 
Finanzdienstleistungen erbringen, oder die für Ver-
bände dieser Unternehmen tätig sind oder vergleich-
bare Tätigkeiten ausüben. Dies gilt nicht für die Mit-
gliedschaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das 
Land, ein Landschaftsverband oder ein Sparkassen- 
und Giroverband an der Trägerschaft beteiligt ist, 
sowie deren Tochterunternehmen und der mit den 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund 
stehenden Unternehmen,

	 c)	� Beschäftigte der Steuerbehörden, Beschäftigte der 
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank 
AG und Beschäftigte der Deutschen Post AG,

	 d)	 Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien,

	 e)	� Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder 
eines Vermögensvergehens ein Strafverfahren 
rechtshängig oder eine Strafe verhängt worden ist, 
soweit und solange nach dem Gesetz über das Bun-
deszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt 
werden darf, oder die als Schuldner in den letzten 
zehn Jahren in ein Insolvenzverfahren oder ein Ver-
fahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versiche-
rung verwickelt waren oder noch sind.

(2)	� Tritt ein Tatbestand nach Absatz 1 während der Amts-
dauer ein, oder wird ein bereits zum Zeitpunkt der Wahl 
vorliegender Ausschließungsgrund erst während der 
Amtszeit bekannt, so scheidet das Mitglied aus der Ver-
bandsversammlung aus.

§ 6 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Sie dürfen nicht 
der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehö-
ren.

(2)	� Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter 
werden die Aufgaben des Vorsitzenden von dem ältes-
ten Mitglied der Verbandsversammlung wahrgenom-
men.

§ 7 
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegen-
heiten des Verbandes, soweit sich aus dieser Satzung nichts 
anderes ergibt. Insbesondere wählt sie den Vorsitzenden und 
die Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter 
und entscheidet über die in § 8 Abs. 2 SpkG bezeichneten 
Angelegenheiten der Sparkasse.

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr einberufen. 
Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Verbandsvorsteher 
oder von mindestens einem Viertel der Mitglieder der 
Verbandsversammlung bei dem Vorsitzenden schrift-
lich unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt 
wird.
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(2)	� Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so recht-
zeitig abgesandt werden, dass sie den Mitgliedern min-
destens sieben Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist 
kann in dringenden Fällen abgekürzt werden. Die Ein-
ladung muss die Tagesordnung enthalten, die vom Vor-
sitzenden im Einvernehmen mit dem Verbandsvorsteher 
aufzustellen ist. 

(3)	� Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich. Durch die Geschäftsordnung kann die Öffentlich-
keit für bestimmte Arten von Angelegenheiten ausge-
schlossen werden.

(4)	� Der Verbandsvorsteher, die Hauptverwaltungsbeamten 
der Verbandsmitglieder, sofern sie nicht Mitglied gem. 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 GkG NRW sind, sowie die Mitglieder 
des Sparkassenvorstandes nehmen an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil.

(5)	� Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn der 
Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter und mehr 
als die Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. 
Bei Beschlussunfähigkeit kann binnen einer Woche 
zur Erledigung der gleichen Tagesordnung eine neue 
Sitzung einberufen werden. Bei dieser Sitzung ist die 
Verbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in 
der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hinzu-
weisen.

(6)	� Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit 
der Erschienenen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt.

(7)	� Über das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und einem von der 
Zweckverbandsversammlung zu bestellenden Schrift-
führer zu unterschreiben.

§ 9 
Verbandsvorsteher

(1)	� Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter wer-
den von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der 
Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder für 
die Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Verbands-
mitglieder gewählt. § 5 Buchst. b) und e) gilt entspre-
chend.

(2)	� Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung 
und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die üb-
rige Verwaltung des Zweckverbandes, unterzeichnet die 
Bekanntmachungsanordnungen der von der Verbands-
versammlung beschlossenen Satzungen und vertritt den 
Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.

§ 10 
Tätigkeitsdauer

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer Wahl-
zeit bis zur Neuwahl der Organe im Amt.

§ 11 
Haushaltsjahr, Deckung des Aufwandes

(1)	 Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

(2)	� Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwaltungsar-
beiten für den Verband.

(3)	� Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des 
Verbandes werden von der Sparkasse getragen.

(4)	� Die Trägerschaft der Sparkasse Westmünsterland ist al-
leiniger Hauptzweck des Sparkassenzweckverbandes. 
Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und Prü-
fung nach dem GkG NRW finden keine Anwendung.

(5)	� Die Mitglieder der Verbandsversammlung und der 
Verbandsvorsteher erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung anstelle eines 
Verdienstausfalls oder Auslagenersatzes eine angemes-
sene Entschädigung, über deren Höhe die Verbandsver-
sammlung beschließt.

§ 12 
Jahresüberschuss/Haftung

(1)	� Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 Abs. 
1 Buchstabe b) SpkG zugeführte Teil des Jahresüber-
schusses ist unter den Mitgliedern wie folgt aufzutei-
len:

	 a)	 Kreis Borken	 35,86 %
	 b)	 Kreis Coesfeld	 27,89 %
	 c)	 Stadt Dülmen	 9,74 %
	 d)	 Stadt Coesfeld	 6,62 %
	 e)	 Stadt Vreden	 5,72 %
	 f)	 Stadt Gronau	 5,46 %
	 g)	 Stadt Isselburg	 3,13 %
	 h)	 Stadt Stadtlohn	 2,76 %
	 i)	 Stadt Billerbeck	 0,45 %
	 j)	 Stadt Haltern am See	 2,37 %

	� Die Ausschüttungsbeträge sind zur Erfüllung der ge-
meinwohlorientierten örtlichen Aufgaben der Mitglie-
der oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden und 
damit auf die Förderung des kommunalen, bürger-
schaftlichen und trägerschaftlichen Engagements ins-
besondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, 
Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt 
zu beschränken (§ 25 Abs. 3 SpkG).

(2)	� Verzichtet die Vertretung des Trägers auf die Zuführung 
eines Betrages an den Träger, so kann der Verwaltungs-
rat diesen unmittelbar Dritten zur Verwendung für ge-
meinnützige Zwecke zuführen. Dabei sind die Anteils-
verhältnisse gemäß Abs. 1 zu beachten.

(3)	� Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mit-
glieder untereinander nach dem im Abs.1 angegebenen 
Verhältnis.

§ 13 
Satzungsänderungen

(1)	� Eine Änderung dieser Satzung bedarf, abgesehen von § 
14, eines Beschlusses der Verbandversammlung mit 3/4 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl.

(2)	� Satzungsänderungen treten, wenn kein späterer Zeit-
punkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde 
in Kraft.

§ 14 
Veränderungen im Mitgliederbestand

(1)	� In den Verband können weitere Mitglieder mit eigener 
Sparkasse aufgenommen werden, auch können Mit-
glieder aus dem Verband ausscheiden. Aufnahme und 
Ausscheiden eines Mitgliedes erfordern eine Satzungs-
änderung.

(2)	� Diese Satzungsänderung bedarf einer Mehrheit von 2/3 
der satzungsmäßigen Stimmenzahl.

(3)	� Für den Fall der Aufnahme weiterer Mitglieder verrin-
gern sich die Anteile im Sinne des § 12 dieser Satzung 
aller alten Verbandsmitglieder proportional. Bei der Be-
setzung von Gremien und Funktionen sind die neuen 
Verbandsmitglieder angemessen zu berücksichtigen. 

§ 15 
Auflösung des Verbandes

(1)	� Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss der 
Verbandsversammlung mit 3/4 Mehrheit der satzungs-
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mäßigen Stimmenzahl und die Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde (§ 16) erforderlich.

(2)	� Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auflö-
sung des Verbandsvermögens obliegen dem Verbands-
vorsteher. Die hiernach sich ergebenden Überschüsse 
oder Fehlbeträge werden entsprechend den in § 12 be-
stimmten Anteilsverhältnissen auf die Verbandsmitglie-
der umgelegt.

§ 16 
Staatsaufsicht

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Aufsichts-
behörde ist die Bezirksregierung Münster (§ 29 Abs. 1 Ziffer 
1 GkG).

§ 17 
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den Amts-
blättern der Kreise Borken und Coesfeld sowie der Stadt 
Haltern.

§ 18 
Inkrafttreten dieser Satzung

Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. Sie tritt am Tag nach der Bekanntmachung der Auf-
sichtsbehörde in Kraft, frühestens jedoch am 01.08.2025. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 31. August 2023 außer 
Kraft. Spätere Satzungsänderungen treten am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft.

Abdruck des Siegels gemäß 
§ 1 Abs. 3 Satz 3 der Satzung:

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 249-252

165	� Änderung der Verbandssatzung des Sparkassen-
zweckverbandes des Kreises Steinfurt und der 
Städte und Gemeinden Altenberge, Emsdetten, 
Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, 
Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettin-
gen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Recke, 
Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln 
und Wettringen (nachfolgend Sparkassenzweck-
verband Kreissparkasse Steinfurt genannt)

Der Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt hat 
mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.07.2025 
seine Verbandssatzung geändert und dies gemäß § 20 Absatz 
2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) bei mir angezeigt.

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 11 GkG NRW 
wird die geänderte Zweckverbandssatzung nachstehend be-
kanntgemacht. Die Satzungsänderung tritt am 01.01.2026 in 
Kraft. 

Münster, den 25.07.2025	�  Bezirksregierung Münster 
� Az.: 31.1.23.08-001/2025.0001 
� Im Auftrag 
� gez. Dr. Söbbeke

Satzung

des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Steinfurt und 
der Städte und Gemeinden Altenberge, Emsdetten, Gre-
ven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, 
Laer, Lengerich (Westf.), Lienen, Lotte, Metelen, Mettin-
gen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Recke, Saerbeck, 
Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen
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Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung umfassen so-
wohl die weibliche als auch die männliche Form.

§ 1 
Mitglieder, Name, Sitz

(1)	� Der Kreis Steinfurt und die Städte und Gemeinden Al-
tenberge, Emsdetten, Greven, Hörstel, Hopsten, Horst-
mar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lengerich (Westf.), 
Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, 
Nordwalde, Ochtrup, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Teck-
lenburg, Westerkappeln und Wettringen bilden einen 
Sparkassenzweckverband (im nachfolgenden „Ver-
band" genannt).

(2)	� Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten 
sich nach den Vorschriften des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1.Oktober 1979 (GV. NRW. 
S. 621), in der jeweils geltenden Fassung, des Sparkas-
sengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz; 
SpkG) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 696), 
in der jeweils geltenden Fassung und dieser Verbands-
satzung. Soweit das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit und die Verbandssatzung keine Regelung 
treffen, finden die Vorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), in der jeweils geltenden Fassung sinnge-
mäß Anwendung.

(3)	� Der Verband trägt den Namen:
	� „Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und 

der Städte und Gemeinden Altenberge, Emsdetten, Gre-
ven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladber-
gen, Laer, Lengerich (Westf.), Lienen, Lotte, Metelen, 
Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Recke, 
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Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und 
Wettringen". Er hat seinen Sitz in Ibbenbüren.

(4)	� Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes West- 
falen-Lippe, Münster.

§ 2 
Zweck, Haftung

(1)	� Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet 
seiner Mitglieder. Er ist ab 1. Januar 2026 Träger der 
Kreissparkasse Steinfurt nachfolgend „Sparkasse" ge-
nannt, die mit Wirkung vom 1. Januar 2026 die Nachfol-
ge der Kreissparkasse Steinfurt und der Stadtsparkasse 
Lengerich (Westf.) antritt.

(2)	� Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in 
irgendeiner Gesellschaftsform eine Sparkasse oder ein 
anderes Institut i.S.d. KWG betreiben oder sich an ei-
nem solchen Unternehmen beteiligen.

(3)	� Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Spar-
kasse nach Maßgabe der Bestimmungen des Sparkas-
sengesetzes NRW. Für die Haftung der Mitglieder un-
tereinander gilt § 13 Abs. 2 dieser Satzung.

§ 3 
Organe

Organe des Verbandes sind  
a)	 die Verbandsversammlung und
b)	 der Verbandsvorsteher.

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung besteht aus 70 Vertretern 
der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbands-
mitglieder der Kreis Steinfurt 12, die Städte und Ge-
meinden Altenberge 2, Emsdetten 7, Greven 4, Hörstel 
2, Hopsten 1, Horstmar 1, Ibbenbüren 6, Ladbergen 2, 
Laer 1, Lengerich (Westf.) 5, Lienen 1, Lotte 1, Metelen 
1, Mettingen 2, Neuenkirchen 2, Nordwalde 2, Ochtrup 
4, Recke 2, Saerbeck 2, Steinfurt 4, Tecklenburg 2, Wes
terkappeln 2 und Wettringen 2 Vertreter.

(2)	� Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von 
den Vertretungen der Verbandsmitglieder für die Dauer 
ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus den Dienst-
kräften der Verbandsmitglieder bestellt. Auf das dem 
einzelnen Verbandsmitglied zustehende Kontingent an 
Verbandsvertretern ist das Mitglied gem. § 15 Abs. 2 
Satz 1 a. E. GkG NRW bzw. der von diesem benannte 
Vertreter anzurechnen. In gleicher Weise ist für jedes 
Mitglied der Verbandsversammlung eine stellvertre-
tungsberechtige Person zu bestellen, die bei Verhinde-
rung des Mitgliedes dessen Aufgaben wahrnimmt.

(3)	� Die gewählten Vertreter müssen ihren Wohnsitz im 
Kreis Steinfurt haben.

(4)	� Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung er-
lischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl wegfallen 
oder ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung eintritt. 
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, wird 
der Nachfolger auf Vorschlag der Gruppe des betrof-
fenen Verbandsmitgliedes gewählt, die den Ausschei
denden zur Wahl vorgeschlagen hatte.

§ 5 
Ausschließungsgründe

Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören: 
a)	  �Dienstkräfte der Sparkassen; diese Beschränkung gilt 

nicht für Dienstkräfte nach § 10 Abs. 1 Buchstabe c und 
Absatz 2 Buchstabe c SpkG.

b)	� Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesell-
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes, 

Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der Ver-
treterversammlung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Ange-
stellte, Arbeiter oder Repräsentanten von Unternehmen 
sind, die gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben oder 
vermitteln oder andere Finanzdienstleistungen erbrin
gen, oder die für Verbände dieser Unternehmen tätig 
sind oder vergleichbare Tätigkeiten ausüben. Dies gilt 
nicht für die Mitgliedschaft in Verwaltungs- oder Auf-
sichtsräten der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, 
bei denen das Land, ein Landschaftsverband oder ein 
Sparkassen- und Giroverband an der Trägerschaft be-
teiligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und der mit 
den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund 
stehenden Unternehmen.

c)	� Beschäftigte der Steuerbehörden, Beschäftigte der 
Postbankeine Niederlassung der Deutsche Bank AG und 
Beschäftigte der Deutschen Post AG

d)	 Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien.
e)	� Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder eines 

Vermögensvergehens ein Strafverfahren rechtshängig 
oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und so-
lange nach dem Gesetz über das Bundeszentralregister 
einer Behörde Auskunft erteilt werden darf, oder die 
als Schuldner in den letzten zehn Jahren in ein Insol-
venzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe einer ei
desstattlichen Versicherung verwickelt waren oder noch 
sind.

§ 6 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Sie dürfen nicht 
der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehö-
ren. 

(2)	� Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters 
werden die Aufgaben des Vorsitzenden von dem ältesten 
Mitglied der Verbandsversammlung wahrgenommen.

§ 7 
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegen-
heiten des Verbandes, soweit sich aus dieser Satzung nichts 
anderes ergibt. Insbesondere wählt sie den Vorsitzenden und 
die Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter 
und entscheidet über die in § 8 Abs. 2 SpkG bezeichneten 
Angelegenheiten der Sparkasse.

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. 
Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Verbandsvorsteher 
oder von mindestens einem Drittel der Mitglieder der 
Verbandsversammlung bei dem Vorsitzenden schrift-
lich unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt 
wird. Für die erste Sitzung einer jeden Wahlperiode gilt 
§ 6 Abs. 2 der Satzung.

(2)	� Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so recht-
zeitig abgesandt werden, dass sie den Mitgliedern min-
destens 7 Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist kann 
in dringenden Fällen abgekürzt werden. Die Einladung 
muss die Tagesordnung enthalten, die vom Vorsitzenden 
im Einvernehmen mit dem Verbandsvorsteher aufzu-
stellen ist.

(3)	� Der Verbandsvorsteher und die Mitglieder des Sparkas-
senvorstandes nehmen an den Sitzungen der Verbands-
versammlung mit beratender Stimme teil.

(4)	� Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mehr als 
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die Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei 
Beschlussunfähigkeit kann binnen einer Woche zur Er-
ledigung der gleichen Tagesordnung eine neue Sitzung 
einberufen werden. Bei dieser Sitzung ist die Verbands-
versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einla-
dung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hinzuweisen.

(5)	� Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(6)	� Über das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und einem weiteren 
Mitglied zu unterschreiben.

(7)	� Die Vertreter der Verbandsversammlung versehen ihre 
Ämter ehrenamtlich gem. § 49 Abs. 1 Satz 2 LBG NRW. 
Ihnen kann ein Sitzungsgeld und eine Aufwandsent-
schädigung gezahlt werden, über deren Höhe die Ver-
bandsversammlung beschließt.

§ 9 
Verbandsvorsteher

(1)	� Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden 
gem. § 16 GkG NRW von der Verbandsversammlung 
aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten oder mit 
Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise 
der allgemeinen Vertreter oder leitenden Bediensteten 
der zum Zweckverband gehörenden Mitglieder für die 
Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Verbandsmit-
glieder gewählt. § 5 Buchstaben b, d und e der Satzung 
gelten entsprechend.

(2)	� Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung 
und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übri-
ge Verwaltung des Zweckverbandes, unterzeichnet die 
Bekanntmachungsanordnungen der von der Verbands-
versammlung beschlossenen Satzungen und vertritt den 
Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. 

§ 10 
Tätigkeitsdauer

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer Wahl-
periode bis zur Neuwahl der Organe im Amt.

§ 11 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen

Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform. Sie sind vom Verbandsvorsteher 
und seinem Vertreter oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Mitglied der Verbandsversammlung 
zu unterzeichnen. Im Falle der Abwesenheit des Verbands-
vorstehers sind die Unterschriften seines Vertreters und ei-
nes von der Verbandsversammlung zu bestimmenden Ver-
treters der Verbandsmitglieder erforderlich.

§ 12 
Haushaltsjahr 

Deckung des Aufwandes

(1)	 Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

(2)	� Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwaltungsar-
beite�n für den Verband aus.

(3)	� Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des 
Verbandes werden von der Sparkasse getragen.

(4)	� Die Trägerschaft der Kreissparkasse Steinfurt ist allei-
niger Hauptzweck des Verbandes. Die Vorschriften über 
die Haushaltswirtschaft und Prüfung nach GkG NRW 
finden keine Anwendung. 

§ 13 
Jahresüberschuss, Haftung

(1)	� Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG 
zugeführte Teil des Jahresüberschusses wird den Mit-
gliedern nach folgendem Schlüssel zugeteilt:

	 Kreis Steinfurt:	 24,6 %
	 Altenberge:	 1,5 %
	 Emsdetten:	 12,3 %
	 Greven:	 6,5 %
	 Hörstel:	 3,3 %
	 Hopsten:	 1,0 %
	 Horstmar:	 0,9 %
	 Ibbenbüren:	 10,6 %
	 Ladbergen:	 1,3 %
	 Laer:	 0,8 %
	 Lengerich (Westf.):	 7,8 %
	 Lienen:	 1,2 %
	 Lotte:	 0,9 %
	 Metelen:	 0,7 %
	 Mettingen:	 2,3 %
	 Neuenkirchen:	 2,5 %
	 Nordwalde:	 1,5 %
	 Ochtrup:	 6,2 %
	 Recke:	 2,0 %
	 Saerbeck:	 1,4 %
	 Steinfurt:	 6,4 %
	 Tecklenburg:	 1,6 %
	 Westerkappeln:	 1,4 %
	 Wettringen:	 1,3 %

	 �Die zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für die 
in § 25 Abs. 3 SpkG festgelegten Zwecke zu verwenden.

(2)	� Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mit-
glieder untereinander nach den in Abs. 1 angegebenen 
Verhältnissen.

§ 14 
Satzungsänderungen

(1)	� Eine Änderung dieser Satzung bedarf eines Beschlusses 
der Verbandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl. Die Satzungsänderung ist 
der in § 17 dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehör-
de anzuzeigen.

(2)	� Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde 
in Kraft.

§ 15 
Veränderungen im Mitgliederbestand

In den Verband können weitere Mitglieder aufgenommen 
werden, auch können Mitglieder aus dem Verband ausschei-
den. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitgliedes sollen 
nach Möglichkeit nur zum Anfang bzw. Ende eines Haus-
haltsjahres erfolgen und erfordern eine Satzungsänderung.

§ 16 
Auflösung des Verbandes

(1)	� Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss der Ver-
bandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl und die Genehmigung der in § 17 
dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehörde erforder-
lich.

(2)	� Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auflö-
sung des Verbandsvermögens obliegen dem Verbands-
vorsteher. Die hiernach sich ergebenden Überschüsse 
oder Fehlbeträge werden entsprechend den in § 13 be-
stimmten Beteiligungsverhältnissen auf die Verbands-
mitglieder umgelegt.
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(3)	� Die Versorgungsempfänger des Verbandes sind bei sei-
ner Auflösung unter entsprechender Anwendung der §§ 
126, 127, 128 und 130 LBG NRW von den Verbands-
mitgliedern zu übernehmen.

§ 17 
Allgemeine Aufsicht

Der Verband unterliegt der allgemeinen Aufsicht der Be-
zirksregierung Münster als zuständige Aufsichtsbehörde. 

§ 18 
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Kreises Steinfurt, soweit die Be-
kanntmachung nicht gem. § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 GkG 
NRW durch die Aufsichtsbehörde zu erfolgen hat.

§ 19 
Inkrafttreten dieser Satzung

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der 
Kreissparkasse Steinfurt

Ibbenbüren, den 11. Juli 2025

	

Verbandsvorsteher der Zweck-	 stv. Verbandsvorsteher der 
verbandsversammlung	 Zweckverbandsversamm-	
der Kreissparkasse Steinfurt	� lung	 der Kreissparkasse 

Steinfurt
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 252-255

166	� Bekanntmachung der Änderung der Verbands-
satzung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR)“

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat mit 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.04.2025 seine 
Verbandssatzung geändert und dies gemäß § 20 Absatz 2 
Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) angezeigt.

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 11 GkG 
NRW wird die geänderte Zweckverbandssatzung nachste-
hend bekanntgemacht. Die Änderung der Satzung in § 2 
Abs. 2 wird am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
wirksam. Im Übrigen tritt die Satzungsänderung mit Wir-
kung zum 01.01.2026 in Kraft. 

Münster, den 28. Juli 2025	�  Bezirksregierung Münster 
� Az.: 31.1.23.09-002/2025.0003 
� Im Auftrag 
� Gez. Dr. Söbbeke

Zweckverbandssatzung  
für den  

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

in der Fassung  
der Beschlüsse der Verbandsversammlungen  

vom 11.12.2024 und 17.12.2024

geändert durch

Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 02. April 2025 

Inhaltsübersicht 

1. Abschnitt
Allgemeine Regelungen

§ 1 Verbandsmitglieder
§ 2 Name und Sitz, Dienstsiegel
§ 3 Gebiet und Gebietsänderung
§ 4 Grundsätze 

2. Abschnitt
Aufgaben und Handlungsfelder

§ 5 Aufgaben im ÖPNV
§ �5a Aufgaben zur Abstimmung von Direktvergaben im 

ÖSPV
§ 6 Eigene Angelegenheiten

3. Abschnitt

Aufgabenübertragung

§ 6a Übertragung der SPNV-Aufgaben auf die VRR AöR
§ 7 Übertragung der sonstigen Aufgaben auf die VRR AöR

4. Abschnitt
Verwaltung und Organe des Zweckverbandes

§ 8	 Organe des Zweckverbandes 
§ 9	 Zusammensetzung der Verbandsversammlung
§ 10	 Zuständigkeit der Verbandsversammlung
§ 11	 Einberufung der Verbandsversammlung
§ 12	 Stimmrecht
§ 13	 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen
§ 13a	 Ausschüsse 
§ 13b	 Ausschussvorsitze
§ 14	 Verbandsvorsteher/in
§ 15	� Entschädigung der Mitglieder der Verbandsver-

sammlung
§ 15a	 Sitzungsgeld
§ 15b	� Entschädigung der Verbandsvorsteher/Verbandsvor-

steherinnen

5. Abschnitt
Personalwirtschaft 

§ 16 Dienstkräfte

6. Abschnitt
Wirtschaftsführung und Finanzen 

§ 16 a	 Verbandsumlage
§ 17	 Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs 
§ 18	� Finanzierung ÖPNV-bedingter gemeinwirtschaftli-

cher Verpflichtungen
§ 19	 Allgemeine Umlage
§ 19a	 Verfahren zur Änderung von Finanzierungsbeträgen
§ 19b	 Lokales Anhörungsgespräch
§ 19c	� Umlagenkürzung und Zuführung von Umlagenzah-

lungen an kommunale Verbundverkehrsunterneh-
men 

§ 20	� Zahlungsverkehr zur Finanzierung ÖPNV-bedingter 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen

§ 21	 Beendigung der Finanzierungsübertragung
§ 22	� Finanzierung des Eigenaufwandes des Zweckver-

bandes (Eigenaufwandsumlage)
§ 23	 Finanzierung der VRR AöR
§ 24	 Rechnungsprüfung

7. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 25 Ergänzende Vorschriften 
§ 26 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 27 Inkrafttreten

Präambel:

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt 
das Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und in-
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nerhalb des Verbandsgebietes koordiniertes Leistungsange-
bot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sicherzu-
stellen. 

Er wirkt darauf hin, dass die Verbandsmitglieder

	 -	� die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben un-
terstützen und die dazu gefassten Beschlüsse in 
ihrem eigenen Einflussbereich umsetzen und

	 -	� unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehun-
gen den weiteren Ausbau eines einheitlichen Ver-
kehrssystems fördern.

Der Zweckverband VRR und der Nahverkehrs-Zweckver-
band Niederrhein (NVN) haben im Wege

der Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR), der Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR, dem Nahverkehrs-Zweckverband Nieder-
rhein (NVN), dem Kreis Kleve und dem Kreis Wesel über 
die Grundlagen zur Struktur und Organisation des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Kooperationsraum 
A (Grundlagenvereinbarung), beschlossen am 11.12.2024 
und am 17.12.2024, 

eine gemeinsame und integrierte Aufgabenwahrnehmung 
im Kooperationsraum A zur vollständigen Umsetzung des 
gesetzlichen Auftrags gemäß § 5 ÖPNVG NRW vereinbart. 

Die auf der Grundlage des § 5a ÖPNVG NRW gebildete 
gemeinsame rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
(Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) bleibt erhalten. 

Gewährträger ist ab Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat-
zung der „Zweckverband VRR“, im Folgenden als ZV VRR 
oder Zweckverband bezeichnet. 

1. Abschnitt: Allgemeine Regelungen

§ 1 Verbandsmitglieder 

(1)	� Die unter Buchstabe a aufgeführten Bestandsmitglieder 
des ZV VRR

	 a.	� die Stadt Bochum, 
die Stadt Bottrop, 
die Stadt Dortmund,  
die Stadt Düsseldorf,  
die Stadt Duisburg,  
der Ennepe-Ruhr-Kreis,  
die Stadt Essen,  
die Stadt Gelsenkirchen,  
die Stadt Hagen,  
die Stadt Herne,  
die Stadt Krefeld,  
der Kreis Mettmann,  
die Stadt Monheim am Rhein,  
die Stadt Mönchengladbach,  
die Stadt Mülheim an der Ruhr,  
der Rhein-Kreis Neuss, 
die Stadt Neuss,  
die Stadt Oberhausen,  
der Kreis Recklinghausen,  
die Stadt Remscheid,  
die Stadt Solingen, 
der Kreis Viersen,  
die Stadt Viersen und  
die Stadt Wuppertal 

	� und die unter Buchstabe b aufgeführten Neumitglieder 
des ZV VRR

	 b. ��der Kreis Wesel 
der Kreis Kleve

�	� bilden zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf 
dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs im 
Kooperationsraum A gemäß § 5 Absatz 1 Buchst. a 

ÖPNVG NRW (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), der 
sich aus der anliegenden Karte ergibt, den Zweckver-
band VRR nach dem Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (SGV.NW 202) 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. 
März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit 
Wirkung vom 31. Dezember 2023.

	� Die Verbandsmitglieder bilden gemeinsam mit dem 
Zweckverband eine Gruppe von Behörden im Sinne 
von Art. 2 Buchstabe b) VO (EG) Nr. 1370/2007.

(2)	� Der Beitritt weiterer Kreise und kreisfreier Städte ist 
möglich.

	� Für kreisangehörige Gemeinden bleibt der Beitritt zur 
Gruppe von Behörden nach Maßgabe von § 4 Absatz 3 
und § 5 Absatz 4 Satz 2 unberührt.

(3)	� Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die Ziele des 
Zweckverbandes aktiv zu fördern und wirken auf die 
Umsetzung der Beschlüsse des Zweckverbandes in ih-
rem Einflussbereich hin. 

§ 2 Name und Sitz, Dienstsiegel 

(1)	� Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“.

(2)	 Der Sitz des Zweckverbandes ist Gelsenkirchen.

(3)	 Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel.

§ 3 Gebiet und Gebietsänderung 

Das Gebiet des Zweckverbandes (Verbandsgebiet) umfasst 
das Gebiet der Mitgliedsgebietskörperschaften. Werden die 
Grenzen von Mitgliedsgebietskörperschaften geändert, die 
zugleich Grenzen des Zweckverbandes sind, so werden da-
durch auch die Verbandsgrenzen geändert. 

§ 4 Grundsätze

(1)	� Der Zweckverband verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 
ÖPNVG NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung 
der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. 
Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des 
Zweckverbandes, der Aufgabenträger, der Verbands-
mitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV 
in Verkehrsverbünden ist mit dem Ziel weiterzuentwi-
ckeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung 
des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzer-
freundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastin-
formation unter Berücksichtigung von Menschen mit 
Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche 
Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu stei-
gern. 

(2)	� Zur Vergabe von Verkehrsleistungen auf der Grundlage 
von Inhouse-Geschäften gemäß § 108 GWB kann der 
Zweckverband selbst oder die VRR AöR eine Gesell-
schaft errichten oder sich an einer Gesellschaft beteili-
gen.                                    

	� Im Übrigen ist die Durchführung des Verkehrs und da-
mit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit 
als Personenbeförderungsunternehmen keine unmittel-
bare Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im 
Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen.

(3)	� Der Zweckverband und die Verbandsmitglieder als 
Gruppe von Behörden im Sinne von Art. 2 Buchstabe 
b) VO (EG) Nr. 1370/2007 bieten integrierte öffentli-
che Personenverkehrsdienste gemäß Art. 2 Buchstabe 
m) VO (EG) Nr. 1370/2007 an.

	� Kreisangehörige Gemeinden gemäß § 3 Absatz 1 Sätze 
1 und 2 ÖPNVG NRW im VRR-Verbandsgebiet kön-
nen der Gruppe von Behörden gemäß Satz 1 durch eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung beitreten.



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 257

(4)	� Im Falle der Durchführung wettbewerblicher Verfahren 
zur Vergabe von ÖSPV-Leistungen im Verbandsgebiet 
hat das Verbandsmitglied den Zweckverband zu betei-
ligen, insbesondere im Hinblick auf die Beachtung der 
satzungs- und beihilferechtlichen Vorschriften.

	� Der Zweckverband und die am wettbewerblichen Ver-
fahren beteiligten Verbandsmitglieder bzw. Aufgaben-
träger schließen die erforderlichen Vereinbarungen ab.

(5)	� Die von der Verbandsversammlung nach § 10 Absatz 
1 Ziffer 9 beschlossenen Satzungen sind gemäß § 26 
öffentlich bekanntzumachen.

2. Abschnitt: Aufgaben und Handlungsfelder

§ 5 Aufgaben im ÖPNV 

(1)	� Dem Zweckverband wurden die Aufgaben „Planung, 
Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)“ gemäß § 5 
Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG 
NRW) vom 07.03.1995 (GV.NW.1995 S. 196) übertra-
gen. In diesem Rahmen hat der Zweckverband gemäß 
§ 2 Absatz 2 ÖPNVG darauf hinzuwirken, dass alle 
Möglichkeiten zur technischen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebotes 
und zur Steigerung des dadurch erreichbaren Verkehrs- 
aufkommens ausgeschöpft werden. 

	� Zur organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesse-
rung des Verkehrsangebots hat der Zweckverband die 
Aufgabe, alternative Fahrzeugfinanzierungsmodelle 
zur Nutzung von günstigeren Finanzierungsinstrumen-
ten und/oder zur Intensivierung des Wettbewerbs, z.B. 
die Beschaffung und Finanzierung der SPNV-Fahrzeu-
ge durch den Zweckverband, zu prüfen und ggfls. be-
reitzustellen.

(2)	� Die Verbandsmitglieder haben dem Zweckverband ge-
mäß § 5 Absatz 3a ÖPNVG NRW freiwillig folgende 
weitere Aufgaben übertragen:

	 1.	�Finanzierung und Sicherstellung der Ausgleichsleis-
tungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
der Betreiber öffentlicher Personenverkehrsdienste 
in Zusammenhang mit der Durchführung öffentli-
cher Personenverkehrsdienste nach dem Personenbe-
förderungsgesetz (PBefG) auf der Basis von Art. 8 
Absatz 2 (Bestandsbetrauungen) bzw. Art. 3 und 5 
(Neuvergaben) VO (EG) Nr. 1370/2007, der sonsti-
gen europarechtlichen Vorschriften, der einschlägi-
gen Vorschriften des PBefG und nach Maßgabe der 
§§ 18 bis 20. 

	 Dies umfasst

	 a)	�die objektive und transparente Aufstellung und Fort-
schreibung der Parameter, anhand deren die Aus-
gleichsleistung berechnet wird;

	 b)	�die Festsetzung der Höhe der Beträge für den Aus-
gleich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen;

	 c)	�die rechtsverbindliche Betrauung der Berechtigten 
mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nach 
Maßgabe der Beschlüsse oder Verwaltungsentschei-
dungen der Verbandsmitglieder durch Erlass eines 
Finanzierungsbescheids, soweit kein nach Art. 5 Ab-
satz 1 Satz 2 oder Art. 8 Absatz 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 vergebener öffentlicher Dienstleistungs-
auftrag oder nach § 108 GWB vergebener öffentli-
cher Auftrag vorliegt; und

	 d)	�die Durchführung der Finanzierung nach Maßgabe 
der §§ 18 bis 20.

	� Die Höhe der Ausgleichsleistungen für gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen je Verbandsmitglied ergibt 
sich für das jeweilige Geschäftsjahr aus dem Verbund- 
etat und für das vergangene Geschäftsjahr aus der Er-
gebnisrechnung.

	� Näheres regelt die entsprechende VRR-Finanzierungs-
richtlinie.

2.	� Finanzierung und Sicherstellung der Ausgleichsleis-
tungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen von 
Infrastrukturbetreibern im Zusammenhang mit dem 
Bau und der Vorhaltung von ÖPNV-bedingter Infra-
struktur auf der Basis von Art. 9 Absatz 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 in Verbindung mit den europarechtlichen 
Vorschriften und nach Maßgabe der §§ 18 bis 20. 

	 Ziffer 1 Satz 2 Buchstaben a) – d) gelten entsprechend.

	� Näheres regelt die entsprechende VRR-Finanzierungs-
richtlinie.

3.	� die Bewirtschaftung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 
Absatz 2 ÖPNVG NRW. Näheres regelt die entspre-
chende VRR-Finanzierungsrichtlinie.

3a.	� die Bewirtschaftung der Ausbildungsverkehr-Pauscha-
le nach § 11a ÖPNVG NRW und den Erlass bzw. die 
Weiterentwicklung der dazugehörigen allgemeinen 
Vorschrift nach Ziffer 5.

4.	� Anpassung und Fortschreibung der VRR-Finanzie-
rungsrichtlinien sowie sonstiger in Zusammenhang mit 
Ziffer 1 bis 3 erforderlicher Richtlinien.

5.	� die Festsetzung von Höchsttarifen für alle Fahrgäste 
oder bestimmte Gruppen von Fahrgästen, der damit ggf. 
verbundene Erlass allgemeiner Vorschriften im Sinne 
von Art. 2 Buchstabe l) VO (EG) Nr. 1370/2007 (insbe-
sondere gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) 
sowie der Erlass von Durchführungsvorschriften ge-
mäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c), Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007.

6.	� Schlichtung und abschließende Entscheidung bei 
Nichteinigung über das Leistungsangebot und/oder 
die Finanzierung von Verkehrslinien, die mehrere Auf-
gabenträger betreffen. Dies gilt entsprechend für die 
Nichteinigung im Rahmen der Abstimmung von Nah-
verkehrsplänen gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 ÖPNVG NRW.

7.	� Einnahmenaufteilung zwischen den den Verbundtarif 
anwendenden Verkehrsunternehmen. Näheres regeln 
die Einnahmenaufteilungsrichtlinie und der VRR-Ein-
nahmenaufteilungsvertrag. 

8.	� Bekanntmachung des Gesamtberichts nach Art. 7 Abs. 
1 VO (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen der Zuständig-
keit nach Nr. 1.

Die Regelungen der am 11.12.2024 und am 17.12.2024 be-
schlossenen Grundlagenvereinbarung bleiben unberührt.

(3)	� Die Verbandsmitglieder können die Übertragung der 
Finanzierung der ÖPNV-bedingten gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtungen (Absatz 2 Nr. 1 bis 4) auf den 
Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 21 
ganz oder teilweise rückgängig machen. 

(4)	� Die Verbandsmitglieder können weitere Aufgaben auf 
den Zweckverband übertragen (§ 5 Abs. 3a ÖPNVG 
NRW). 

	� Soweit einzelne Verbandsmitglieder oder kreisangehö-
rige Gemeinden nach § 3 Absatz 1 Sätze 1 und 2 ÖPN-
VG NRW im Verbandsgebiet oder sonstige Gebietskör-
perschaften einzelne Aufgaben auf den Zweckverband 
übertragen oder ihn mit deren Durchführung betrauen, 
erfolgt dies durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung. 
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(5)	� Der Zweckverband kann von sonstigen Trägern hoheit-
licher Aufgaben in NRW die Aufgaben in Bezug auf 
Kauf und Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen sowie 
sonstiger damit zusammenhängender Infrastruktur, 
insbesondere die Finanzierung und Beschaffung von 
SPNV-Fahrzeugen sowie deren Nutzungsüberlassung 
an Eisenbahnverkehrsunternehmen nebst dem damit 
verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen 
Controlling einschließlich Abschluss aller dazu erfor-
derlichen Verträge übernehmen, sofern diese ihm durch 
eine entsprechende Vereinbarung übertragen wird.

	� Die dem Zweckverband damit verbundenen Aufwen-
dungen für die beschließenden und vorberatenden Sit-
zungen sind diesem zu erstatten. Eine pauschalierte 
jährliche Abrechnung ist zulässig. 

(6)	� Der ZV VRR erbringt auf Anforderung des jeweiligen 
Verbandsmitglieds weitere Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit dem ÖSPV. Dazu gehört insbesondere die 
Unterstützung bei der Vergabe von ÖSPV-Betriebsleis-
tungen, bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen 
und bei der Konzipierung und Umsetzung von Mobil-
stationen. Die entsprechenden Modalitäten sind bilate-
ral zu vereinbaren. 

(7)	� Zur Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben 
gemäß Absatz 1 Satz 3 und Absatz 5 errichtet der ZV 
einen Eigenbetrieb und erlässt hierzu eine Betriebssat-
zung.

§ 5a Aufgaben zur Abstimmung von Direktvergaben im 
ÖSPV

(1)	� Die Verbandsmitglieder nach § 1 Absatz 1 Buchst. a. 
haben dem Zweckverband gemäß § 5 Abs. 3a Satz 1 
ÖPNVG NRW freiwillig folgende weitere Aufgaben 
in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Organisati-
on und Koordination von Direktvergaben öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge gemäß Art. 5 VO (EG) Nr. 
1370/2007 übertragen:

	 1.	�Abstimmung des Inhalts von Vorabbekanntmachun-
gen mit den betroffenen Verbandsmitgliedern und 
Veröffentlichung der von den Vertretungskörper-
schaften der Verbandsmitglieder beschlossenen Vor-
abbekanntmachungen gemäß § 8a Abs. 2 PBefG und 
Art. 7 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370 sowie ihrer Berich-
tigungen,

	 2.	�Hinwirkung auf die Abstimmung der direkt zu ver-
gebenden öffentlichen Dienstleistungsaufträge zwi-
schen den jeweils betroffenen Verbandsmitgliedern,

	 3.	�Veröffentlichung der Bekanntmachung der gemäß 
Art. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007 direkt vergebenen 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge gemäß § 135 
Abs. 2 Satz 2 GWB bei gemäß Nr. 1 vorab bekannt-
gemachten öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 
und bei Notmaßnahmen,

	 4.	�Veröffentlichung der Bekanntmachung der gemäß 
Art. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007 direkt vergebenen öf-
fentlichen Dienstleistungsaufträge gemäß § 135 Abs. 
2 Satz 2 GWB bei Notmaßnahmen im Einvernehmen 
mit den jeweils betroffenen Verbandsmitgliedern,

	 5.	�Entgegennahme von Anträgen gemäß Art. 7 Abs. 4 
VO (EG) Nr. 1370/2007 sowie von Rügen gemäß § 
160 Absätze 2 und 3 GWB sowie die Erwiderung 
darauf im Einvernehmen mit den jeweils betroffenen 
Verbandsmitgliedern, sowie

	 6.	�Durchführung von Nachprüfungsverfahren bei ge-
mäß Nr. 4 veröffentlichten öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen im Einvernehmen mit den jeweils 
betroffenen Verbandsmitgliedern.

(2)	� Die jeweils beteiligten Verbandsmitglieder bleiben im 
Innenverhältnis zum Zweckverband bei Direktvergaben 
gemäß Art. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007 verantwortlich 
und zuständig für die Wahrnehmung der ihnen oblie-
genden Aufgaben zur rechtswirksamen Durchführung 
einer Direktvergabe.

(3)	� Jedes Verbandsmitglied kann die Übertragung der Auf-
gaben in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Orga-
nisation und Koordination von Direktvergaben öffent-
licher Dienstleistungsaufträge gemäß Art. 5 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 auf den Zweckverband (Absatz 1) nur 
vollumfänglich rückgängig machen. § 21 gilt entspre-
chend.

(4)	� Vor dem Erlass der Bescheide gemäß § 5 Absatz 2 Zif-
fer 1 Buchst. c hat der Zweckverband das Vorliegen der 
Voraussetzungen einer Selbsterbringung oder einer Di-
rektvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftra-
ges gemäß Art. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007 festzustellen. 

	� Bei einer Direktvergabe an den internen Betreiber sind 
diese Voraussetzungen insbesondere:

	 1.	�Vorliegen der Voraussetzungen nach Art. 5 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1370/2007,

	 2.	�Vorliegen einer rechtlich getrennten Einheit und die 
Kontrolle der Eigentümergebietskörperschaft über 
diese wie über eine eigene Dienststelle (Art. 5 Abs. 
2, Abs. 2 Buchst. a VO (EG) Nr. 1370/2007),

	 3.	�räumliches Tätigkeitsverbot (unter Einschluss ande-
rer Einheiten, auf die der Betreiber einen auch nur 
geringfügigen Einfluss ausübt; Art. 5 Abs. 2 Buchst. 
b VO (EG) Nr. 1370/2007),

	 4.	�räumliches und zeitliches Wettbewerbsverbot (Art. 5 
Abs. 2 Buchst. c VO (EG) Nr. 1370/2007),

	 5.	�Selbsterbringungsquote (Art. 5 Abs. 2 Buchst. e VO 
(EG) Nr. 1370/2007),

	 6.	�klare Definition der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen und der geografischen Geltungsberei-
che (Art. 4 Abs. 1 Buchst. a VO (EG) Nr. 1370/2007),

	 7.	�ggf. objektive und transparente Aufstellung von 
Art und Umfang eines gewährten Ausschließlich-
keitsrechts (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b ii VO (EG) Nr. 
1370/2007),

	 8.	�Befristung (Art. 4 Abs. 3 und 4 VO (EG) Nr. 
1370/2007), sowie

	 9.	�ggf. Angaben und Bedingungen zur Vergabe von Un-
teraufträgen (Art. 4 Abs. 7 VO (EG) Nr. 1370/2007).

	� Die Eigentümergebietskörperschaften leisten dem 
Zweckverband Amtshilfe gemäß § 5 VwVfG NRW bei 
der abschließenden Prüfung der Voraussetzungen der 
Nrn. 1, 2, 5 und 7 nach folgendem Verfahren: 

	 -	� Die genannten Voraussetzungen werden von der Ei-
gentümergebietskörperschaft rechtzeitig vor Erlass 
des Bescheids und während der Laufzeit des öffent-
lichen Dienstleistungsauftrages gemäß Art. 5 VO 
(EG) Nr. 1370/2007 regelmäßig geprüft.

	 -	� Die Ergebnisse einer solchen Prüfung sind amt-
lich beglaubigen zu lassen, zu begründen und dem 
Zweckverband in Textform (§ 126b BGB) zu über-
mitteln.

	 -	� Die Eigentümergebietskörperschaft haftet gegen-
über dem Zweckverband für die Ergebnisse der Prü-
fung.

(5)	� Als ÖSPV im Sinne der Satzung des Zweckverbandes 
VRR gelten auch Personenbeförderungsleistungen, die 
mit der Personenbeförderung dienenden Seilbahnen       
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nach § 2 Seilbahngesetz NRW auf der Grundlage ei-
ner Genehmigung gemäß § 4 Seilbahngesetz NRW er-
bracht werden.

§ 6 Eigene Angelegenheiten 

(1) 	� Dem Zweckverband obliegt gemäß § 5 Absatz 1 Satz 
2 GkG die Verwaltung seiner eigenen Angelegenhei-
ten. Die Verwaltung der eigenen Angelegenheiten des 
Zweckverbandes umfasst

	 1.	�die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
des Zweckverbandes gemäß § 18 Absatz 3 GkG in 
Verbindung mit §§ 9 ff. Eigenbetriebsverordnung, 
insbesondere die Aufstellung des Wirtschaftsplans, 
die Buchführung und Kostenrechnung sowie die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, 

	 2.	�das Finanzmanagement des Zweckverbandes, insbe-
sondere die Festsetzung und Erhebung von Umlagen 
und die Durchführung des Finanzausgleichs zwi-
schen den Verbandsmitgliedern,

	 3.	�die personelle Besetzung der Organe der VRR AöR 
nach Maßgabe dieser Satzung,

	 4.	�die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
und Beschlussfassungen der Verbandsversammlung,

	 5.	�die Dienstherreneigenschaft für die Beamten des 
Zweckverbandes, insbesondere die Wahrnehmung 
der dienst- und personalrechtlichen Angelegenhei-
ten. Auf § 16 Absatz 3 wird verwiesen.

(2)	� Gemäß § 18 Absatz 3 Satz 1 GkG finden auf die Wirt-
schaftsführung und das Rechnungswesen des Zweck-
verbandes die Vorschriften über Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen der Eigenbetriebe sinngemäß 
Anwendung. 

(3)	� Dem Zweckverband obliegt die Regelung über die 
Entschädigung der Mitglieder der Organe des Zweck-
verbandes VRR für die Teilnahme an Sitzungen der 
Verbandsversammlung, des Verwaltungsrates, der Aus-
schüsse und sonstiger politisch zu besetzenden Gre-
mien innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. 
Der Zweckverband erlässt hierzu in Anlehnung an die 
Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder 
kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädi-
gungsverordnung – EntschVO) in der jeweils geltenden 
Fassung eine Entschädigungssatzung.

3. Abschnitt: Aufgabenübertragung

§ 6a Übertragung der SPNV-Aufgaben auf die VRR AöR

Der Zweckverband überträgt die Aufgabe

Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 ÖPNVG NRW delegierend auf die VRR AöR.

§ 7 Übertragung der Aufgaben auf die VRR AöR 

(1)	� Der Zweckverband überträgt seine Aufgaben gemäß § 
5 Absätze 2, 3, 4, 6, und 9, § 5a Absätze 1 bis 4 so-
wie sonstige dem Zweckverband gesetzlich obliegende 
Aufgaben mandatierend auf die VRR AöR. Die Zustän-
digkeit des Zweckverbandes für die Erhebung der Um-
lagen bleibt unberührt. 

(2)	� Der Zweckverband überträgt seine Aufgaben gemäß § 
6 Absatz 1 Satz 2 Ziffern 1, 2 und 4 mandatierend der 
VRR AöR zur Durchführung. 

(3)	� Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die Ziele 
der VRR AöR aktiv zu fördern, sie unverzüglich mit 
den für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen In-
formationen und Unterlagen zu versorgen und auf die 
Umsetzung der Beschlüsse der VRR AöR in ihrem Ein-
flussbereich hinzuwirken.

4. Abschnitt: Verwaltung und Organe des Zweckverban-
des

§ 8 Organe des Zweckverbandes 

(1)	 Organe des Zweckverbandes sind: 

	 - Die Verbandsversammlung (§§ 9 bis 13),
	 - der/die Verbandsvorsteher/in (§ 14).

(2)	� Entscheidungen dieser Organe, die sich nur im Gebiet 
eines Verbandsmitgliedes unmittelbar auswirken, dür-
fen nur mit dessen Einverständnis erfolgen (§ 5 Abs. 4 
ÖPNVG NRW). 

§ 9 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung ist die Vertretungskörper-
schaft des Zweckverbandes und besteht aus den Ver-
tretern/Vertreterinnen der Verbandsmitglieder. Jedes 
Verbandsmitglied entsendet für die Dauer einer Wahl-
periode wenigstens eine Vertreterin/einen Vertreter in 
die Verbandsversammlung.

(2)	� Die Vertreter/Vertreterinnen der Verbandsmitglieder 
werden durch die Vertretungskörperschaft für deren 
Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften des 
Verbandsmitgliedes bestellt; sofern mindestens zwei 
Vertreter/innen zu benennen sind, müssen der/die Bür-
germeister/in oder Landrat/Landrätin oder ein/e von 
ihm/ihr vorgeschlagene/r Bedienstete/r der Gemeinde 
dazu zählen. Für jede/n Vertreter/in ist ein/e Stellver-
treter/in für den Fall der Verhinderung zu wählen.

	� Der Amtsantritt der Vertreter/Vertreterinnen der Ver-
bandsmitglieder nach einer allgemeinen Kommunal-
wahl erfolgt vier Monate nach dem Wahltag der Stich-
wahl gemäß § 46c Abs. 2 Satz 1 Kommunalwahlgesetz 
NRW (KWahlG), im Übrigen mit der ersten Teilnahme 
an einer Sitzung der Verbandsversammlung. 

	� Die Vertreter/ Vertreterinnen üben ihr Amt nach Ablauf 
der Zeit, für die sie bestellt sind, bis zum Amtsantritt 
der neubestellten Vertreter/Vertreterinnen weiter aus.

(3)	� Auf jedes Verbandsmitglied entfällt bis zu einer Ein-
wohnerzahl von 100.000 ein/e Vertreter/in. Für jede 
weiteren 100.000 Einwohner sowie für eine Restein-
wohnerzahl von mehr als 50.000 ist je ein/e weitere/r 
Vertreter/in zu wählen. Maßgebend ist der letzte vom 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik auf ein 
Jahresende vor der Kommunalwahl fortgeschriebene 
Stand der Wohnbevölkerung. Ist ein Kreis Verbandsmit-
glied, werden die Einwohner kreisangehöriger Städte, 
die ebenfalls Verbandsmitglied sind, bei der Ermittlung 
der Anzahl der Vertreter/innen des Kreises nicht mitge-
zählt. In diesem Fall muss die Gesamtvertreterzahl des 
Kreises und der kreisangehörigen Verbandsmitglieder 
gleich der Vertreterzahl sein, die der Gesamteinwoh-
nerzahl des Kreises einschließlich kreisangehöriger 
Verbandsmitglieder entspricht; sind aufgrund dieses 
Satzes zur Auffüllung der dem Kreis rechnerisch zu-
stehenden Vertreterzahl nach Abzug der von den kreis- 
angehörigen Verbandsmitgliedern zu wählenden Ver-
treter/innen noch weitere Vertreter/innen zu wählen, so 
obliegt diese Wahl dem Kreis.

(4)	� Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte ohne 
Aussprache eine/n Vorsitzende/n und mehrere Stellver-
treter/innen. Bei der Wahl wird nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. 
§ 67 Absatz 2 Sätze 2 bis 6 GO NRW gelten entspre-
chend. 

	� Scheidet der/die Vorsitzende oder eine/r seiner/ihrer 
Stellvertreter/innen während einer Wahlperiode aus 
der Verbandsversammlung aus, ist der Nachfolger/die 



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster260

Nachfolgerin für den Rest der Wahlperiode ohne Aus-
sprache zu wählen. § 50 Absatz 3 Satz 7 GO NRW gilt 
entsprechend.

	� Die Wahlen gemäß Satz 1 und Satz 4 erfolgen nur dann 
in geheimer Abstimmung, wenn die Verbandsversamm-
lung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder eine 
geheime Abstimmung beschließt.

	� In der ersten Wahlperiode nach den Kommunalwahlen 
2025 hat der/die Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung eine/n weitere/n Stellvertreter/in. Diese Funktion 
wird von einem Mitglied der Verbandsversammlung, 
das von einem Verbandsmitglied nach § 1 Absatz 1 
Buchstabe b entsandt wurde, wahrgenommen.

(5)	� Die Leitungsfunktionen des Zweckverbandes (der/die 
Vorsitzende der Verbandsversammlung, der/die Ver-
bandsvorsteher/in sowie deren Stellvertreter/innen) 
sollen verschiedenen Verbandsmitgliedern angehören.

(6)	� Die Mitglieder der Verbandsversammlung können sich 
zu einer Fraktion zusammenschließen. § 56 Absatz 1 
Satz 1 GO NRW gilt entsprechend. Fraktionen der Ver-
bandsversammlung gelten als Gremien im Sinne von 
§ 22 AöR Satzung. Eine Fraktion setzt sich aus min-
destens drei ordentlichen Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung zusammen. Jede Fraktion gibt sich zu Be-
ginn der jeweiligen Wahlperiode ein Fraktionsstatut.

	� Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Ent-
scheidungsfindung in der Verbandsversammlung mit. 
Sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich dar-
stellen. Ihre innere Ordnung muss demokratischen und 
rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen.

	� Fraktionssitzungen können auch ganz oder teilweise in 
digitalisierter Form als Telefon- oder Videokonferenz 
durchgeführt werden (Online-Sitzungen).

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung beschließt über die An-
gelegenheiten des Verbandes nach § 6 soweit nicht 
durch das GkG oder aufgrund dieser Satzung die Zu-
ständigkeit des Verbandsvorstehers begründet ist. Die 
Verbandsversammlung kann folgende Angelegenheiten 
nicht übertragen: 

	 1.	 �Die Wahl des/der Verbandsvorstehers/Verbandsvor-
steherin und seiner/ihrer Vertreter/innen,

	 2.	 �die Wahl der in die Organe der VRR AöR zu ent-
sendenden Vertreter/innen des Zweckverbandes in 
entsprechender Anwendung des § 50 Absatz 4 GO 
NRW,

	 3.	 �die Wahl der sonstigen in die Organe der VRR AöR 
zu entsendenden Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder nach dem Verfahren gemäß § 21 Abs. 2 
der AöR-Satzung in entsprechender Anwendung des 
§ 50 Absatz 4 GO NRW,

	 4.	 �die Bestimmung der ständigen Gäste des Verwal-
tungsrates gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 Buchstaben b) 
bis e) im Falle des § 21 Abs. 4 Satz 2 AöR-Satzung,

	 5.	 �die Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen der 
VRR AöR in entsprechender Anwendung des § 58 
Absatz 5 GO NRW,

	 6.	 �die Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe im 
Verwaltungsrat der VRR AöR in den Fällen des § 
114a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 2 GO NRW

	 7.	 die Änderung der

 		  a) Satzung des Zweckverbandes VRR,
 		  b) Satzung des Eigenbetriebs, 
		  c) Satzung der VRR AöR,

	 8.	 �die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jah-
resabschlusses des Zweckverbandes und des Eigen-
betriebs,

	 9.	�den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Sat-
zungen, insbesondere von Satzungen zur Festset-
zung und Erhebung von Umlagen und von Satzun-
gen zur Regelung der Modalitäten und der Höhe von 
Entschädigungsleistungen,

	 10. �die Entlastung des Verbandsvorstehers/der Ver-
bandsvorsteherin,

	 11. �die vermögensrechtlichen Entscheidungen von er-
heblicher Bedeutung,

	 12. �die Entscheidung über die Aufnahme und das Aus-
scheiden von Verbandsmitgliedern,

	 13. �die Entscheidung über die Auflösung des Zweck-
verbandes,

	 14. �die Übertragung und Übernahme von Angelegen-
heiten auf bzw. von benachbarte(n) Zweckverbän-
de(n) gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG NRW sowie die    
Rückgängigmachung der Übertragung bzw. Über-
nahme,

	 15. �die Entscheidung über die Zustimmung zu Ent-
scheidungen der Organe der VRR AöR gemäß § 
114a Abs. 7 Satz 6 GO NRW in Verbindung mit § 
20 Abs. 4 der AöR-Satzung,

	 16. �der verbindliche Vorschlag für die Bestellung der 
Mitglieder des Vorstandes der VRR AöR, 

	 17. �die Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder des Finanzausschuses und des Betriebsaus-
schusses in entsprechender Anwendung des § 50 
Absatz 4 GO NRW.

(2)	� Die Vertreter/innen des Zweckverbandes sind bei der 
Stimmabgabe im Verwaltungsrat in den Fällen des § 
114a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 2 GO NRW an Wei-
sungen der Verbandsversammlung gebunden. 

(3)	� Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung; in ihr sind insbesondere das Verfahren, die 
Ladungsfrist, die Form der Einberufung sowie die 
Geheimhaltung wettbewerbsrelevanter Daten (z.B. im 
Rahmen von § 5 Absatz 1 Nr. 1) zu regeln. 

§ 11 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1)	� Die Verbandsversammlung wird von ihrem/ihrer Vorsit-
zenden einberufen und geleitet. Die Verbandsversamm-
lung ist mindestens zweimal im Jahr einzuberufen. Sie 
ist unverzüglich einzuberufen, wenn es die Geschäfts-
lage erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder der 
Verbandsversammlung schriftlich die Einberufung un-
ter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt. 

(2)	� Zur ersten Sitzung der neu zu bildenden Verbandsver-
sammlung nach Beginn der Wahlzeit der Vertretungs-
körperschaften der Verbandsmitglieder (konstituieren-
de Sitzung) wird die Verbandsversammlung vom/von 
der noch amtierenden Vorsitzenden eingeladen. Die 
konstituierende Sitzung findet spätestens 7 Monate 
nach dem Tag der allgemeinen Kommunalwahl statt.

(3)	� Zu den jeweils ersten Sitzungen von Gremien des 
Zweckverbandes wird vom/von der jeweils noch amtie-
renden Vorsitzenden eingeladen.

§ 12 Stimmrecht 

(1)	� edes Mitglied der Verbandsversammlung hat vorbehalt-
lich der Regelungen in den Absätzen 2 und 3 eine Stim-
me. 

(2)	� Bei Entscheidungen über unmittelbare SPNV-Angele-
genheiten wirken die Vertreter/innen kreisangehöriger 
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Verbandsmitglieder beratend mit. Der Kreis nimmt in 
diesen Fällen das Stimmrecht des betreffenden kreisan-
gehörigen Verbandsmitgliedes wahr. Die Vertretungs-
körperschaft des Kreises benennt das Mitglied der 
Verbandsversammlung, das die zusätzliche Stimme des 
Kreises ausübt. 

(3)	� Bei Entscheidungen über die Finanzierung der ÖP-
NV-bedingten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 i.V.m. §§ 18 bis 20) wirken die 
Vertreter/innen derjenigen Verbandsmitglieder, die die 
Aufgaben nicht übertragen haben oder von dem Rück-
nahmerecht gemäß § 21 Abs. 1 in vollem Umfang Ge-
brauch gemacht haben, nicht mit. 

§ 13 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen

(1)	� Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte der 
satzungsmäßigen Mitglieder der Verbandsversamm-
lung anwesend sind.

	 Im Übrigen gilt § 49 GO NRW entsprechend.

(2)	� Neben den in § 20 Abs. 1 GkG genannten Beschlüs-
sen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl folgende Beschlüsse: 

	 a)	�Grundsatzangelegenheiten der Finanzierung des 
ÖSPV (§ 5 Abs. 2 Nr. 1),

	 b)	�Änderung der Satzung der VRR AöR und der Sat-
zung des Eigenbetriebs,

	 c)	�Übernahme neuer Aufgaben und Beteiligung an an-
deren Unternehmen,

	 d)	�Auflösung der VRR AöR und des Eigenbetriebs.

	 e)	�Entscheidung über die Erhebung einer SPNV-Um-
lage, deren Höhe den in § 17 Absatz 5 genannten 
Betrag übersteigt,

	 f)	� Abberufung des/der Verbandsvorstehers/Verbands-
vorsteherin oder eines stellvertretenden Verbands-
vorstehers/ einer stellvertretenden Verbandsvorste-
herin.

(3)	� Im Übrigen kommen Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zustande. Bei Stimmengleichheit ist der An-
trag bzw. der Beschlussvorschlag abgelehnt.

	� Bei der Beschlussfassung wird offen abgestimmt. Auf 
Antrag mindestens eines Fünftels der satzungsmäßigen 
Mitglieder der Verbandsversammlung ist geheim durch 
Abgabe von Stimmzetteln abzustimmen.

	� Auf Antrag mindestens eines Fünftels der satzungs-
mäßigen Mitglieder der Verbandsversammlung ist na-
mentlich abzustimmen.

	� Zum selben Tagesordnungspunkt hat ein Antrag auf ge-
heime Abstimmung Vorrang gegenüber einem Antrag 
auf namentliche Abstimmung. 

	� Die Geschäftsordnung kann weitere Regelungen tref-
fen.

(4)	� Wahlen werden, wenn weder das Gesetz etwas anderes 
bestimmt noch jemand widerspricht, durch offene Ab-
stimmung, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln voll-
zogen. Absatz 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat. Erreicht niemand diese Mehrheit, so findet 
zwischen den Personen, die die beiden höchsten Stim-
menzahlen erreicht haben, eine Stichwahl statt. Ge-
wählt ist, wer in dieser Stichwahl die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das von dem/der Vorsitzenden zu ziehende Los. 

(5)	� Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
erfordern, insbesondere wenn durch die öffentliche 
Erörterung von Verhandlungsgegenständen Interessen 
und Belange der VRR AöR, des Bundes, des Landes, 
des Zweckverbandes VRR, eines seiner Mitglieder, 
anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder der 
örtlichen Gemeinschaft gefährdet werden können. 

§ 13a Ausschüsse 

(1)	� Die Verbandsversammlung bildet einen Finanzaus-
schuss. Der Finanzausschuss besteht aus 14 stimm-
berechtigten Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein 
Stellvertreter zu benennen. Die stimmberechtigten Mit-
glieder können sich im Falle der Verhinderung durch 
ein stellvertretendes Ausschussmitglied ihrer Fraktion 
vertreten lassen.

(2)	� Der Finanzausschuss ist zuständig für die fachliche 
Vorbereitung der Entscheidungen der Verbandsver-
sammlung in den Angelegenheiten gemäß § 10 Absatz 
1 Ziffer 7b, 8, 9 und 11.

(3)	� Der Finanzausschuss nimmt die Funktion des Kämme-
rers im Sinne des § 7 EigVO wahr.

(4)	 §§ 11, 12 Absatz 1, 13 Absatz 1 gelten entsprechend.

(5)	� In der ersten Wahlperiode nach den Kommunalwahlen 
2025 ist sicherzustellen, dass in jedem Ausschuss der 
Verbandsversammlung mindestens ein Mitglied der 
Verbandsversammlung, das von einem Verbandsmit-
glied nach § 1 Absatz 1 Buchstabe b entsandt wurde, 
vertreten ist.

§ 13b Verteilung der Ausschussvorsitze

Die Verteilung der Vorsitze und stellvertretenden Vorsitze im 
Finanzausschuss und Betriebsausschuss hat in entsprechen-
der Anwendung des § 58 Absatz 5 GO NRW zu erfolgen.

§ 14 Verbandsvorsteher/in

(1)	� Die Verbandsversammlung wählt den/die Verbandsvor-
steher/in und seine/ihre Stellvertreter/innen (Leitungs-
funktion) aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten 
der Verbandsmitglieder unter Berücksichtigung von 
Absatz 8 auf fünf Jahre, jedoch höchstens für die Dauer 
ihres Hauptamtes.

	� Sie üben ihr Amt auch nach Ablauf der Zeit, für die sie 
bestellt sind, bis zum Amtsantritt des/der neubestellten 
Verbandsvorstehers/Verbandsvorsteherin bzw. der neu-
bestellten Stellvertreter/innen, außer bei einer Abberu-
fung, weiter aus (Annex-Amtszeit). 

	� Das gilt auch im Falle des Verlustes ihres Hauptamtes 
infolge einer Wahl gemäß § 65 Abs. 1 der Gemein-
deordnung NRW bzw. § 44 Abs. 1 der Kreisordnung 
NRW. 

	� Der/Die Verbandsvorsteher/in und seine/ihre Stellver-
treter/innen sind berechtigt und auf Verlangen der Ver-
bandsversammlung verpflichtet, an deren Sitzungen 
teilzunehmen. 

(2)	� Der/die Verbandsvorsteher/in führt die laufenden Ge-
schäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Ver-
bandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes, 
unterzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der 
von der Verbandsversammlung beschlossenen Satzun-
gen und vertritt den Zweckverband gerichtlich und au-
ßergerichtlich. 

	 a)	�Verpflichtungserklärungen des Zweckverbandes so-
wie die Bevollmächtigung zu Verpflichtungserklä-
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rungen des Zweckverbandes sind vom Verbandsvor-
steher/ von der Verbandsvorsteherin und von einem/
einer stellvertretenden Verbandsvorsteher/in zu un-
terzeichnen.

	 b)	�Im Verhinderungsfall können diese auch von dem/
der ersten stellvertretenden Verbandsvorsteher/in 
gemeinsam mit dem/der zweiten stellvertretenden 
Verbandsvorsteher/in unterzeichnet werden. 

	 c)	�In Fällen äußerster Dringlichkeit genügt gemäß § 
16 Absatz 4 Satz 3 GkG die Unterschrift des/der 
Verbandsvorstehers/Verbandsvorsteherin oder die 
eines/einer stellvertretenden Verbandsvorstehers/
Verbandsvorsteherin. In diesem Fall ist unverzüglich 
die Genehmigung der Verbandsversammlung zu die-
ser Erklärung verbunden mit der Zustimmung zu der 
Feststellung, dass ein Fall äußerster Dringlichkeit 
vorlag, einzuholen.

	� Die Zuständigkeit und Vertretungsbefugnis der Be-
triebsleitung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIN-EB für 
die Geschäfte der laufenden Betriebsführung des Ei-
genbetriebs bleiben unberührt. 

(3)	� Der/Die Verbandsvorsteher/in hat jährlich vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres den Entwurf des Wirtschafts-
plans festzustellen und der Verbandsversammlung vor-
zulegen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4)	� Der/die Verbandsvorsteher/in ist Dienstvorgesetzte/r 
der Dienstkräfte des Zweckverbandes. Die Verbands-
versammlung ist Dienstvorgesetzte des Verbandsvor-
stehers/der Verbandsvorsteherin.

(5)	� Bei der Wahrnehmung seiner/ihrer Amtsgeschäfte im 
ZV VRR wird der/die Verbandsvorsteher/in im Verhin-
derungsfall von seinen/ihren Stellvertreter/innen in der 
Reihenfolge ihrer Wahl vertreten. Die Vertretungsre-
geln der Satzung der VRR AöR bleiben unberührt.

(6)	� Eine Abberufung des/der Verbandsvorstehers/Ver-
bandsvorsteherin und seiner/ihrer Vertreter/innen ge-
mäß § 13 Absatz 2 Buchst. f) erfolgt in analoger An-
wendung des § 71 Absatz 7 der Gemeindeordnung 
NRW. Eine Annex-Amtszeit nach Absatz 1 Satz 2 ent-
fällt.

(7)	� Im Falle des Ausscheidens aus dem Amt und in allen 
sonstigen Fällen der Beendigung der Amtszeit des Ver-
bandsvorstehers/der Verbandsvorsteherin bzw. des/der 
stellvertretenden Verbandsvorstehers/Verbandsvorste-
herin hat der/die Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung auf die unverzügliche Wahl eines Nachfolgers/
einer Nachfolgerin hinzuwirken.

(8)	� In der ersten Wahlperiode nach den Kommunalwahlen 
2025 wird mindestens eine Leitungsfunktion im Sin-
ne von Absatz 1 Satz 1 von einem/einer Hauptverwal-
tungsbeamten/Hauptverwaltungsbeamtin des Kreises 
Kleve oder des Kreises Wesel wahrgenommen.

§ 15 Entschädigung der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung

(1)	� Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig.

	� Für diese ehrenamtliche Tätigkeit wird den Mitgliedern 
und stellvertretenden Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung anlässlich der Teilnahme an einer Sitzung 
der Verbandsversammlung sowie deren Ausschüsse, 
der Fraktionen und des Ältestenrates der Verbandsver-
sammlung oder sonstiger Gremien des Zweckverban-
des Entschädigung nach Maßgabe des § 17 Absatz 1 
GkG, der folgenden Vorschriften, der VRR-Entschä-
digungssatzung in der jeweils geltenden Fassung und 

ggfls. in entsprechender Anwendung der Verordnung 
über die Entschädigung kommunaler Vertretungen und 
Ausschüsse (EntschVO) geleistet.

(2)	� Als Entschädigung im Sinne von Absatz 1 Satz 2 gelten 
grundsätzlich folgende Entschädigungsleistungen:

	 1. Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld 

	 2. Fahrkostenerstattung 

	 3. Übernachtungsgeld 

	 4. Dienstreisevergütung 

	 5. Ersatz für Verdienstausfall und Haushaltsführung

	 6. Betreuungskosten

	 7. Pauschalierter Ersatz sonstiger Auslagen.

	� Sofern für die Geltendmachung eines Anspruchs auf 
einzelne Entschädigungsleistungen eine Glaubhaftma-
chung erforderlich ist, gilt § 294 ZPO entsprechend.

	� Fahrtkosten zu Sitzungen außerhalb von NRW wer-
den grundsätzlich nicht erstattet. Die Vorschriften der 
VRR-Entschädigungssatzung bleiben unberührt.

(3)	� Für Mitglieder der Verbandsversammlung gelten die 
Absätze 1 und 2 nach Maßgabe der VRR-Entschädi-
gungssatzung entsprechend auch für die Teilnahme an 
Sitzungen von Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgruppen, 
Kommissionen oder ähnlichen Einrichtungen juristi-
scher Personen, an denen der Zweckverband beteiligt 
ist, sofern die Verbandsversammlung die Teilnahme 
beschlossen hat und dort keine eigene Entschädigung 
gezahlt wird.

(4)	� Mitglieder der Verbandsversammlung und der Aus-
schüsse, die infolge der Wahrnehmung besonderer 
Funktionen einen erhöhten Aufwand haben, erhalten 
eine zusätzliche Entschädigung in Form eines erhöhten 
Sitzungsgelds nach Maßgabe von § 15a Absatz 2.

(5)	� Bei mehreren Sitzungsteilnahmen an einem Tag wer-
den höchstens zwei Pauschalbeträge gezahlt.

(6)	� Grundlage für die Zahlung der Entschädigungen ist die 
Anwesenheitsliste.

(7)	� Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen und 
Sitzungen von Teilen einer Fraktion ist auf die Höchst-
zahl der für die Landschaftsversammlung des LVR fest-
gelegten Sitzungen (§ 2 Entschädigungssatzung LVR) 
pro Kalenderjahr pro Person begrenzt.

	� Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen ei-
ner Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitskreis). 

(8)	� Näheres wird durch die VRR-Entschädigungssatzung 
und die Geschäftsordnung geregelt.

§ 15a Sitzungsgeld  

(1)	� Die Höhe des Sitzungsgelds entspricht dem Betrag der 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler 
Vertretungen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit § 10 EntschVO.

(2)	� Der/Die Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung, die Fraktionsvorsit-
zenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
sowie sonstige Mitglieder im Sinne von § 15 Absatz 
4 haben Anspruch auf ein erhöhtes Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der VRR-Entschädigungssatzung. 

	� Die Höhe des erhöhten Sitzungsgelds beträgt abhän-
gig von der jeweiligen Funktion nach Maßgabe der 
VRR-Entschädigungssatzung zwischen dem 3-fachen 
und 0,5-fachen Satz der Aufwandsentschädigung für 
Mitglieder kommunaler Vertretungen gemäß § 4 Ab-
satz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Entschädigungs-
verordnung.
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§ 15b Entschädigung der Verbandsvorsteher/Verbands-
vorsteherinnen

Der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin und seine/
ihre Stellvertreter/innen sind ehrenamtlich tätig. 

Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin sowie die 
Stellvertreter/innen des Verbandsvorstehers/der Verbands-
vorsteherin erhalten eine zusätzliche Aufwandsentschädi-
gung in Form einer monatlichen Pauschale. 

	 a.	� Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin er-
hält eine Monatspauschale in Höhe des 4-fachen Sat-
zes des Betrages der Aufwandsentschädigung gemäß 
§ 15 a Absatz 1.

 	 b.	� Die Stellvertreter/innen des Verbandsvorstehers/der 
Verbandsvorsteherin erhalten eine Monatspauschale 
in Höhe des 2-fachen Satzes des Betrages der Auf-
wandsentschädigung gemäß § 15 a Absatz 1.

5. Abschnitt: Personalwirtschaft

§ 16 Dienstkräfte 

(1)	� Beim Zweckverband sind keine hauptamtlichen Dienst-
kräfte tätig. 

(2)	� Der Zweckverband wird die vorhandenen Beamten/
Beamtinnen des Zweckverbandes und die durch Per-
sonalübergang gemäß § 15a ÖPNVG NRW auf den 
Zweckverband übergeleiteten Beamten/Beamtinnen 
der VRR AöR im Rahmen der beamtenrechtlichen Vor-
schriften zuweisen, sofern dort eine amtsangemesse-
ne Beschäftigung gewährleistet werden kann. Ist dies 
nicht möglich, gelten Absatz 5 Sätze 2 bis 4 und Absatz 
6 entsprechend. 

(3)	� Die Regelung der beim Zweckverband verbleibenden 
dienst- und personalrechtlichen Angelegenheiten der 
der VRR AöR zugewiesenen Beamten/Beamtinnen (§ 
6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 5) liegt in der Zuständigkeit 
des/der Verbandsvorstehers/Verbandsvorsteherin. 

(4)	� Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden 
für Beamte/Beamtinnen sind von dem/der Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung und von dem/der Verbands-
vorsteher/in bzw. von dessen Stellvertretern/Stellver-
treterinnen zu unterzeichnen.

(5)	� Im Falle der Auflösung oder wesentlichen Änderung 
der Aufgaben der VRR AöR werden die Dienstkräfte 
der VRR AöR unter Wahrung ihres personal- und ver-
sorgungsrechtlichen Besitzstandes vom Zweckverband 
übernommen. Im Fall der Auflösung des Zweckverban-
des oder der wesentlichen Änderung der Aufgaben wer-
den seine Dienstkräfte sowie die Dienstkräfte der VRR 
AöR, sofern die Voraussetzungen von Satz 1 vorliegen, 
unter Wahrung ihres personal- und versorgungsrecht-
lichen Besitzstandes von den Verbandsmitgliedern auf 
der Grundlage des Verhältnisses ihrer Einwohnerzahl 
übernommen. Maßgebend ist der vom Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik auf das Ende des je-
weils vorhergehenden Haushaltsjahres fortgeschrie-
bene Stand der Wohnbevölkerung. Soweit es sich um 
ehemalige Dienstkräfte eines Verbandsmitgliedes han-
delt, werden sie wieder von diesem Verbandsmitglied 
übernommen. 

(6)	� Die Pflicht zur Weitergewährung von Versorgungsleis-
tungen an ehemalige Dienstkräfte des Zweckverbandes 
oder der VRR AöR geht bei Auflösung des Zweck-
verbandes auf das Verbandsmitglied über, in dessen 
Bereich der Zweckverband oder die VRR AöR zum 
Zeitpunkt der Auflösung seinen Sitz hat. Die Versor-
gungsleistungen sind von den Verbandsmitgliedern 
nach den Bestimmungen des § 22 aufzubringen.

6. Abschnitt: Wirtschaftsführung und Finanzen

§ 16a Verbandsumlage

(1)	� Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitglie-
dern zur Finanzierung seiner Aufgaben eine Verbands- 
umlage auf der Grundlage von § 19 GkG. 

(2)	� Die Verbandsumlage gemäß Absatz 1 besteht aus

	 a)	�einer Umlage zur Finanzierung ÖPNV-bedingter ge-
meinwirtschaftlicher Verpflichtungen (Allgemeine 
Umlage) nach Maßgabe der §§ 18, 19, 19a, 19b, 19c, 
20,

	 b)	�einer Umlage zur ergänzenden Finanzierung des 
SPNV (SPNV-Umlage) nach Maßgabe des § 17,

	 c)	�einer Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands 
des Zweckverbandes (Eigenaufwandsumlage) nach 
Maßgabe des § 22 und

	 d)	�einer Umlage zur Finanzierung der VRR AöR 
(AöR-Umlage) nach Maßgabe des § 23. 

(3)	� Die Verbandsumlage gemäß Absatz 2 Buchst. a wird 
von den Verbandsmitgliedern, die die Aufgaben gemäß 
§ 5 Absatz 2 Ziffern 1 bis 4 nicht übertragen haben oder  
von dem Rücknahmerecht gemäß § 21 Abs. 1 in vollem 
Umfang Gebrauch gemacht haben, nicht erhoben. 

§ 17 Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs 

(1)	� Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Gebiet 
des Zweckverbandes wird finanziert durch folgende Fi-
nanzierungsbausteine:

	 1. 	�Die im SPNV erzielten bzw. die dem einzelnen Ei-
senbahnverkehrsunternehmen zustehenden Einnah-
men und Einnahmensurrogate,

	 2. 	�Zuwendungen und sonstige Fördermittel des Landes 
an den Aufgabenträger,

	 3. �	eigene Mittel des Zweckverbandes VRR (SPNV-Um-
lage).

(2)	� Zuwendungen und sonstige Fördermittel des Landes an 
den Aufgabenträger sind Mittel, die das Land NRW der 
VRR AöR entweder als SPNV-Pauschale nach Maßga-
be des ÖPNVG NRW und der dazu ergangenen Rechts-
vorschriften oder auf anderer Rechtsgrundlage zur Fi-
nanzierung des SPNV-Leistungsangebotes im Gebiet 
des Zweckverbandes VRR gemäß § 5 Absatz 1 Buchst. 
a ÖPNVG NRW (Kooperationsraum A) gewährt.

	� Das jeweilige SPNV-Leistungsangebot wird bestimmt 
durch den Nahverkehrsplan des VRR, die Beschlüsse 
der Gremien des VRR und die jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge (mit den EVU abgeschlossene 
Verkehrsverträge, Auferlegungen, sonstige Rechtsakte 
gemäß Art. 2 Buchstabe i) VO EG 1370/2007).

(3)	� Der Zweckverband wirkt insbesondere durch Verga-
ben nach Maßgabe des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) darauf hin, dass die auf das 
Verbandsgebiet des Zweckverbandes entfallenden 
Zuwendungen und sonstigen Fördermittel des Landes 
NRW nach Absatz 2 Satz 1 und die auf das Verbandsge-
biet des Zweckverbandes entfallenden Einnahmen der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Finanzierung des 
SPNV-Leistungsangebotes nach Absatz 2 Satz 2 aus-
reichen.

(4)	� Der Zweckverband kann in besonderen Ausnahmefäl-
len vorübergehend eigene Mittel zur Finanzierung des 
SPNV verwenden. Der Zweckverband kann hierzu – 
sofern erforderlich – nach Maßgabe des Wirtschafts-
plans der VRR AöR oder des Zweckverbandes eine 
SPNV-Umlage gemäß § 19 GkG erheben, um zusätz-
liche Mittel zur ergänzenden Finanzierung des SPNV 
zur Verfügung stellen zu können.
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(3)	� Einzelheiten zur Finanzierung und Sicherstellung der 
Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen nach § 5 Absatz 2 Ziffern 1 und 2, insbe-
sondere 

	 - zur Betrauung, 

	 - �zu öffentlichen Dienstleistungsaufträgen nach der VO 
(EG) Nr. 1370/2007, 

	 - zu den Finanzierungsvoraussetzungen, 

	 - zu Art, Umfang und Höhe der Finanzierung, 

	 - zur Rechnungslegung durch die Empfänger,

	� - �zum Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfah-
ren sowie 

	 - �zu den Ausgleichsmechanismen (insbesondere Füh-
ren eines Verwendungsnachweises, Nachweis der Ein-
haltung der Regelungen des Anhangs zur VO (EG) Nr. 
1370/2007 und Rückzahlung von beihilferechtlichen 
Überkompensationen) 

	 regelt die entsprechende VRR-Finanzierungsrichtlinie.

§ 19 Allgemeine Umlage

(1)	� Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitglie-
dern zur Finanzierung der Aufgaben gemäß § 18 eine 
allgemeine Umlage nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
7 und der §§ 19a, 19b, 19c, 20. § 16a Absatz 3 bleibt 
unberührt. 

(2)	� Die derzeitige Höhe der allgemeinen Umlage je Ver-
bandsmitglied ist festgesetzt auf der Grundlage des 
Verbundetats 2003 (Stand: November 2002), fortge-
schrieben durch Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 14.12.2004 (ZV-Drucksache-Nr. VI/2004/42) 
zum Verbundetat 2005 sowie zuletzt durch Beschluss 
des Verwaltungsrates der VRR AöR vom 19.03.2009 
(ZV-Drucksache F/VII/2009/0282/1) zum Verbundetat 
2009. Diese Begrenzungen wirken vorbehaltlich Ab-
satz 3 fort.

	� Der Anteil des einzelnen Verbandsmitglieds an der all-
gemeinen Umlage wird auf der Grundlage des Verbun-
detats festgesetzt.

	� Die im jeweiligen Verbundetat festgesetzten Finanzie-
rungsbeträge werden jedem Verbandsmitglied mitge-
teilt und als Anlage 10 der entsprechenden VRR-Finan-
zierungsrichtlinie veröffentlicht.

(3)  �Änderungen der einzelnen in Anlage 10 der entspre-
chenden VRR-Finanzierungsrichtlinie genannten Beträ-
ge sind nach Maßgabe des § 19a möglich.

(4)	� Betriebsleistungen, die nur aufgrund besonderer ver-
kehrs- und betriebstechnischer Umstände auf dem Ge-
biet eines benachbarten Verbandsmitgliedes erbracht 
werden, werden dem Verbandsmitglied zugerechnet, in 
dessen ausschließlichem oder überwiegendem Interes-
se die Verkehrsbedienung erfolgt. Bei fehlendem Ein-
vernehmen zwischen den Verbandsmitgliedern über die 
Zurechnung gilt § 5 Absatz 2 Nr. 3 entsprechend.

(5)	 aufgehoben  

(6)	� Soweit einzelne Verbandsmitglieder und ÖSPV-Un-
ternehmen Abschläge abgestimmt haben und diese 
gegenüber dem Zweckverband oder einer von ihm be-
stimmten Stelle nachgewiesen werden, sind diese bei 
der Ermittlung und Festsetzung der allgemeinen Umla-
ge – soweit möglich – zu berücksichtigen.

(7)	� Der Zweckverband kann von seinen Verbandsmitglie-
dern Abschlagszahlungen auf die allgemeine Umlage 
fordern, die nach dem Voranschlag im Wirtschaftsplan 
des Zweckverbands zu bemessen sind. Die Umlage 

(5)	� Der Zweckverband wird in seiner mittelfristigen Fi-
nanzplanung gewährleisten, dass keine SPNV-Umlage 
entsteht. Ist aufgrund besonderer Umstände eine Umla-
ge zur Finanzierung von Betriebsleistungen im SPNV 
gemäß § 19 Absatz 1 GkG erforderlich, ist diese für den 
Zuständigkeitsbereich des ZV VRR auf 10 Mio. w pro 
Jahr gedeckelt. Vorrangig sind Einsparungen im Leis-
tungsangebot zu realisieren.

(6)	� Der jeweilige Anteil der Verbandsmitglieder an der 
SPNV-Umlage berechnet sich aus dem Verhältnis der 
Haltestellenabfahrten der Eisenbahnverkehrsunterneh-
men innerhalb des Gebietes des jeweiligen Verbands-
mitgliedes zur Summe der Haltestellenabfahrten der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen im Gebiet des Zweck-
verbandes VRR.

(7)	� Umschichtungen des SPNV-Leistungsangebotes durch 
den Aufgabenträger sind im Rahmen der für das Gebiet 
des Zweckverbandes zur Verfügung stehenden Mittel 
möglich.

(8)	� Zusätzliche Betriebsleistungen, die das Gesamtvo-
lumen des Verkehrsangebotes zum Stand des Fahr-
planwechsels im Dezember 2024 überschreiten und 
weder durch eigene Einnahmen, durch Zuwendungen 
und sonstige Fördermittel nach Absatz 2 noch durch 
die SPNV-Umlage nach Absatz 4 finanziert werden, 
können vom Zweckverband VRR nur dann beauftragt 
werden, wenn die sich daraus ergebenden finanziellen 
Belastungen von den bedienten Kreisen und kreisfreien 
Städten in vollem Umfang getragen werden.

§ 18 Finanzierung ÖPNV-bedingter gemeinwirtschaftli-
cher Verpflichtungen 

(1)	� Der Zweckverband ist zuständig für die Finanzierung 
und Sicherstellung der Ausgleichsleistungen für ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtungen im Sinne von § 5 
Absatz 2 Nr. 1 und 2.

	� Der Zweckverband trägt die Finanzierungsbeträge je 
Verbandsmitglied zum Ausgleich der 

	 1.	�gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Be-
treiber öffentlicher Personenverkehrsdienste in Zu-
sammenhang mit der Durchführung öffentlicher 
Personenverkehrsdienste nach dem Personenbeför-
derungsgesetz und/oder der

	 2.	�gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen von Infra-
strukturbetreibern im Zusammenhang mit dem Bau 
und der Vorhaltung von ÖPNV-bedingter Infrastruk-
tur 

	� mit denen die Betreiber betraut sind, unter Verwendung 
eigener Mittel. 

	� Finanzierungsbeträge, die zu einer beihilferechtlichen 
Überkompensation führen oder die Regeln des An-
hangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 nicht einhalten, sind 
zurückzufordern.

(2)	� Die Höhe der Finanzierungsbeträge je Verbandsmit-
glied 

	 a)	�für die durch Rats- oder Kreistagsbeschluss, Nah-
verkehrsplan oder auf sonstige Weise durch die Auf-
gabenträger definierten gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen und/oder 

	 b)	�für die von den Aufgabenträgern vergebenen öffent-
lichen Dienstleistungsaufträge nach der VO (EG) Nr. 
1370/2007 

	� ist im Verbundetat festzusetzen. Wird kein Einverneh-
men über die Höhe der Ausgleichsbeträge und Finan-
zierungsbeträge erzielt, gilt § 5 Absatz 2 Nr. 6 entspre-
chend.
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Wegfall einer definierten gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung für das und die daraus resultierenden 
finanziellen Auswirkungen,

	 b)	�Beschluss des zuständigen Organs des kommuna-
len Aufgabenträgers über die Änderung des lokalen 
Nahverkehrsplans gemäß Buchst. a) bezogen auf die

		  aa) �Festlegung, Definition und Veröffentlichung der 
geänderten gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tung

		  oder

		  bb) V�eröffentlichung des Wegfalls einer gemeinwirt-
schaftlichen  Verpflichtung,

	 c)	�Änderung der Betrauung des/der bedienenden 
ÖSPV-Unternehmen/s.

	� Der Antrag des Verbandsmitglieds muss die den in § 
19 Absatz 2 genannten Beschlüssen zugrunde liegende 
Berechnungssystematik einschließlich der Abschlags-
regelungen gemäß Absatz 5 und die Vorgaben der ent-
sprechenden Finanzierungsrichtlinie zur Ermittlung 
der Ausgleichs- und Finanzierungsbeträge berücksich-
tigen.

(4)	� Die Verbandsversammlung kann die einzelnen in An-
lage 10 der entsprechenden Finanzierungsrichtlinie 
genannten Finanzierungsbeträge einzelner Verbands-
mitglieder durch Beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 9, 
soweit europa- bzw. unionsrechtlich zulässig, auf Vor-
schlag der VRR AöR zur Sicherstellung der Finanzier-
barkeit allgemeiner Vorschriften erhöhen, wenn hierzu 
das Einvernehmen mit dem jeweils betroffenen kom-
munalen Aufgabenträger bzw. dem jeweils betroffenen 
Verbandsmitglied hergestellt wurde.

§ 19b Lokales Anhörungsgespräch

(1)	� Ein lokales Anhörungsgespräch ist eine gegenseitige 
Anhörung zwischen einem Aufgabenträger und einem 
mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betrautem 
ÖSPV-Unternehmen sowie ggfls. dessen Eigentümer-
gebietskörperschaft, in der Gelegenheit dazu gegeben 
wird, sich zu den für die Entscheidung über die Höhe 
der Finanzierungsbeträge für bestimmte betraute oder 
zu betrauende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
erheblichen Tatsachen bzw. zu den Konsequenzen ei-
ner Veränderung der Finanzierungsbeträge zu äußern. 
Die konkrete Form der Anhörung richtet sich nach § 28 
VwVfG NRW.

(2)	� Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, mindestens 
einmal pro Jahr ein lokales Anhörungsgespräch im Sin-
ne von Absatz 1 mit den von ihnen betrauten ÖSPV-Un-
ternehmen zu führen.

(3)	� Über das Ergebnis des lokalen Anhörungsgespräches 
im Sinne von Absatz 1 ist ein schriftliches Protokoll zu 
fertigen. Dieses muss ggfls. auch Änderungen der den 
Finanzierungsbeträgen zugrunde liegenden Leistungen 
enthalten. Das Protokoll ist der VRR AöR unverzüglich 
durch Erteilung einer Abschrift mitzuteilen.

(4)	� Betreffen die dokumentierten Ergebnisse und Festle-
gungen in einem lokalen Anhörungsgespräch einen 
Zeitraum, der mehrere Jahre umfasst, ist das lokale An-
hörungsgespräch abweichend von Absatz 2 spätestens 
rechtzeitig zum Ablauf dieses Zeitraumes zu führen.

§ 19c Umlagenkürzung und Zuführung von Umlagezah-
lungen an kommunale Verbundverkehrsunternehmen

(1)	� Kommunale Verbundverkehrsunternehmen sind Be-
treiber öffentlicher Personenverkehrsdienste i. S. v.  
§ 5 Abs. 2 Ziffer 1 und/oder Infrastrukturbetreiber i. 

eines kreisangehörigen Verbandsmitgliedes kann auch 
vom Kreis erbracht werden.

§ 19a Verfahren zur Änderung von Finanzierungsbeträ-
gen

(1)	� Änderungen der einzelnen in Anlage 10 der entspre-
chenden Finanzierungsrichtlinie  genannten Finanzie-
rungsbeträge sind nach folgenden Verfahren möglich:

	 1.	�Eine Änderung, d.h. eine Erhöhung oder Reduzie-
rung der einzelnen Beträge, ist nur auf Vorschlag der 
VRR AöR nach dem Verfahren gemäß Absatz 2 zu-
lässig.

	 2.	�Eine Reduzierung der einzelnen Beträge um mehr 
als 2% pro Jahr je Verkehrsunternehmen ist nur auf 
Antrag eines Verbandsmitglieds nach dem Verfahren 
gemäß Absatz 3 zulässig.

(2)	� Die Verbandsversammlung kann die einzelnen in An-
lage 10 der entsprechenden Finanzierungsrichtlinie 
genannten Finanzierungsbeträge je Verbandsmitglied 
durch Beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 9, soweit 
europarechtlich zulässig, auf Vorschlag der VRR AöR 
erhöhen oder verringern, wenn

	 1.	�das Einvernehmen mit dem jeweiligen kommunalen 
Aufgabenträger/dem jeweiligen Verbandsmitglied 
hergestellt wurde, 

	 2.	�ein lokales Anhörungsgespräch nach § 19b stattge-
funden hat, und

	 3.	�der VRR AöR ein schriftliches Protokoll über das 
Ergebnis des lokalen Anhörungsgesprächs nach § 
19b Absatz 3 vorliegt, das mindestens die zu än-
dernden Finanzierungsbeträge enthält und keine ver-
bundfremden Räume umfasst.

	 Der Vorschlag der VRR AöR muss 

	 -	� die den in § 19 Absatz 2 genannten Beschlüssen der 
Verbandsversammlung zugrunde liegende Berech-
nungssystematik einschließlich der Abschlagsrege-
lungen gemäß § 19 Absatz 5, 

	 -	� die Vorgaben der Finanzierungsrichtlinie zur Ermitt-
lung der Ausgleichs- und Finanzierungsbeträge so-
wie 

	 -	� das Ergebnis des lokalen Anhörungsgespräches ge-
mäß § 19b Absatz 3 

	 berücksichtigen.

	� Im Falle der Selbsterbringung durch ein Verbandsmit-
glied ist abweichend von Satz 1 und 2 die Herstellung 
des Einvernehmens zwischen der VRR AöR und dem 
Verbandsmitglied ausreichend.

(3)	� Die Verbandsversammlung kann die einzelnen in An-
lage 10 der entsprechenden Finanzierungsrichtlinie 
genannten Finanzierungsbeträge je Verbandsmitglied 
durch Beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 9, soweit eu-
roparechtlich zulässig, auf Antrag eines Verbandsmit-
glieds um mehr als 2% pro Jahr je Verkehrsunterneh-
men verringern, wenn 

	 1.	�Einvernehmen zwischen dem jeweiligen Aufgaben-
träger und dem betroffenen Betreiber öffentlicher 
Personenverkehrsdienste und/oder Infrastrukturbe-
treiber, dokumentiert durch das Protokoll des loka-
len Anhörungsgesprächs gemäß § 19 b Absatz 3, 
hergestellt wurde,

	 oder

	 2.	folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

	 a)	�Beschluss des zuständigen Organs des kommuna-
len Aufgabenträgers über die Änderung oder den 
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		�  Die an das Unternehmen abgeführten bzw. ausge-
schütteten Gewinne, höchstens jedoch um den han-
delsrechtlichen Fehlbetrag vor Gewinnabführung 
bzw. -ausschüttung und höchstens in Höhe der Fi-
nanzierungsbeträge gemäß § 18 Abs. 2 und höchs-
tens in beihilferechtlich zulässiger Höhe. Bei mehre-
ren an dem Unternehmen Beteiligten ist die Kürzung 
anteilig vorzunehmen.

	 e)	�Die Differenz zwischen dem Umlagebetrag nach § 
19 Abs. 2 und dem tatsächlichen Gesamtfehlbetrag 
eines kommunalen Verbundverkehrsunternehmens, 
wenn die Verbandsmitglieder Eigentümer oder Ge-
sellschafter dieses Unternehmens sind.

		�  Die Aufteilung auf die Eigentümergebietskörper-
schaften oder Gesellschafter erfolgt im Verhältnis 
ihrer Anteile am gezeichneten Kapital dieser Unter-
nehmen.

	� Der Anspruch des Zweckverbandes erlischt in Höhe 
der durch das Verbandsmitglied nach diesem Absatz 
vorgenommenen Aufrechnung, dies jedoch nur in dem 
Umfang, in dem das kommunale Verbundverkehrsun-
ternehmen weiterhin mit gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen betraut ist und diese erfüllt.

(3)	� Die Verbandsmitglieder, die unmittelbar oder mittel-
bar Gesellschafter oder Eigentümer eines kommuna-
len Verbundverkehrsunternehmens sind, tragen dafür 
Sorge, dass die durch ihr Unternehmen begründete 
Verbandsumlage zur Vereinfachung des Zahlungsflus-
ses unmittelbar ihrem Unternehmen, spätestens jedoch 
vor Feststellung des Jahresabschlusses, zugeleitet wird. 
Sind mehrere Verbandsmitglieder unmittelbar oder 
mittelbar Gesellschafter des betroffenen kommunalen 
Verbundverkehrsunternehmens, obliegt die Zuleitung 
dem Verbandsmitglied mit dem höchsten Kapitalanteil; 
unmittelbare und mittelbare Beteiligungen eines Ver-
bandsmitgliedes sind zur Ermittlung des Kapitalanteils 
zusammenzurechnen.

	� Die Verbandsmitglieder tragen auch in diesem Fall 
durch die Gewährung von z.B. Abschlagszahlungen 
oder Überbrückungskrediten dafür Sorge, dass die Li-
quidität ihres Unternehmens im laufenden Wirtschafts-
jahr gesichert ist. Näheres regeln in eigener Verant-
wortung abgeschlossene Vereinbarungen zwischen den 
Verbandsmitgliedern und ihren Unternehmen.

(4)	� Der Zweckverband kann mit Gebietskörperschaften in 
seinem Gebiet, die mittelbar oder unmittelbar Gesell-
schafter oder Eigentümer eines Verkehrsunternehmens, 
aber nicht Verbandsmitglied sind, eine öffentlich-recht-
liche Vereinbarung über die sinngemäße Anwendung 
aller oder einzelner Vorschriften der §§ 19 bis 20 ab-
schließen.

(5)	� Das Nähere zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen der kommunalen Verbundverkehrsun-
ternehmen durch Verbandsmitglieder, die unmittelbar 
oder mittelbar Gesellschafter oder Eigentümer eines 
kommunalen Verbundverkehrsunternehmens sind, re-
gelt die entsprechende VRR-Finanzierungsrichtlinie.

§ 20 Zahlungsverkehr zur Finanzierung ÖPNV-beding-
ter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen

(1)	� Die durch die allgemeine Umlage aufgebrachten Mit-
tel werden nach Maßgabe des Verbundetats denjenigen 
Betreibern öffentlicher Personenverkehrsdienste und/
oder Infrastrukturbetreibern zugewiesen, die mit der 
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen nach 
Maßgabe der entsprechenden VRR-Finanzierungs-
richtlinie betraut sind.

S. v. § 5 Abs. 2 Ziffer 2, deren unmittelbare oder mit-
telbare Gesellschafter oder Eigentümer ausschließlich 
oder ganz überwiegend Verbandsmitglieder (oder nach 
Maßgabe des Absatzes 4 Gebietskörperschaften im Ge-
biet des Zweckverbandes) sind.

(2)	� Die Verbandsmitglieder können bei der Finanzierung 
von kommunalen Verbundverkehrsunternehmen gegen 
die nach § 19 Absätze 2 und 3 von ihnen aufzubringen-
den Umlagebeträge mit folgenden Beträgen aufrech-
nen:

	 a)	�Freiwillige unmittelbare und mittelbare Leistungen 
an die kommunalen Verbundverkehrsunternehmen, 
soweit diese zu einer Abdeckung der gemäß § 18 
Abs. 2 festgesetzten Finanzierungsbeträge in beihil-
ferechtlich zulässiger Höhe geführt haben.

	�	�  Als unmittelbare und mittelbare freiwillige Leis-
tungen gelten nur solche Zuwendungen, die ohne 
entsprechende Gegenleistung gewährt werden und 
mithin beim Empfänger kein Entgelt i.S. von § 10 
Abs. 1 Umsatzsteuergesetz darstellen. Als ohne Ge-
genleistung gewährt gelten auch Erträge, die dem 
kommunalen Verbundverkehrsunternehmen durch 
die Einlage von Wertpapieren (auch im Wege des 
Verkaufs mit Rückübereignung auf der Basis eines 
Treuhandvertrages) oder durch die Bestellung des 
Nießbrauchs an Wertpapieren (mit oder ohne Ge-
währung von Gesellschaftsrechten) zufließen. 

		�  Der Charakter der Freiwilligkeit wird durch ver-
tragliche Vereinbarungen, welche die betroffenen 
Zuwendungen zum Gegenstand haben, nicht ausge-
schlossen. Übersteigt die freiwillige Leistung den 
nach § 19 aufzubringenden Umlagebetrag, so kann 
das betreffende Verbandsmitglied den Mehrbetrag 
bei künftigen Umlagebeträgen zur Anrechnung brin-
gen. Die Verbandsmitglieder wirken auf die Annah-
me freiwilliger Leistungen durch die kommunalen 
Verbundverkehrsunternehmen hin, soweit diese ei-
ner Barleistung gleichwertig sind.

	 b)	�Freiwillige Leistungen von Dritten, die nicht Ver-
bandsmitglieder sind, wenn das Verbandsmitglied 
den Dritten zur Finanzierung der Umlage heranzieht 
(Rückgriff). In diesem Fall ist der Dritte von einem 
Rückgriff des Verbandsmitgliedes in Höhe der frei-
willigen Leistung freigestellt.

	 c)	�Im Falle von Betreibern öffentlicher Personenver-
kehrsdienste und/oder Infrastrukturbetreibern, die 
mit anderen Betrieben, z.B. Versorgungsbetrieben, 
zu einem Unternehmen zusammengefasst sind oder 
die als Organgesellschaft eines anderen Unterneh-
mens geführt werden:

		�  Das positive Ergebnis eines anderen Betriebes, so-
weit es zur Abdeckung des Finanzierungsbetrages 
gemäß § 18 Absatz 2 und in beihilferechtlich zuläs-
siger Höhe verwendet wurde. Bei mehreren an dem 
Unternehmen Beteiligten ist die Kürzung anteilig 
vorzunehmen. Die Umlage kann auch gekürzt wer-
den, wenn sonstige Leistungen von kreisangehöri-
gen Mitgesellschaftern eines Verkehrsbetriebes zur 
Abdeckung des Finanzierungsbetrages gemäß § 18 
Absatz 2 und höchstens in beihilferechtlich zulässi-
ger Höhe geleistet werden, ebenso bei freiwilligen 
unmittelbaren und mittelbaren Leistungen an die 
kommunalen Verbundverkehrsunternehmen, soweit 
sie bei diesen zu einer Minderung des Finanzie-
rungsbetrages geführt haben.

	 d)	�Im Falle von kommunalen Verbundverkehrsunter-
nehmen, die Beteiligungen an anderen Gesellschaf-
ten halten:
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treibern (§ 5 Abs. 2 Nr. 2)“ auch in der Form teilweise 
nach Absatz 1 beenden, dass lediglich die delegierende 
Übertragung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
mandatierenden Übertragung der vollständigen Aufga-
be und Zusicherung der Einhaltung der Finanzierungs-
richtlinien beendigt wird (Widerruf). 

	� Der Widerruf nach Satz 1 setzt eine Entscheidung der 
Vertretungskörperschaft des Verbandsmitglieds voraus 
und ist mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Mo-
natsende schriftlich dem Verbandsvorsteher/der Ver-
bandsvorsteherin gegenüber zu erklären.

	� §§ 1 Abs.1 Satz 2, 4 Abs. 3 Satz 1 bleiben vom Wider-
ruf unberührt.

	� Einzelheiten zum Verfahren sind in der Finanzierungs-
richtlinie geregelt.

§ 22 Finanzierung des Eigenaufwandes des Zweckver-
bandes (Eigenaufwandsumlage)

Der Eigenaufwand des Zweckverbandes VRR ist von allen 
Verbandsmitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl 
jeweils in einer gesonderten Eigenaufwandsumlage aufzu-
bringen. Maßgebend ist der vom Landesbetrieb Information 
und Technik NRW auf das Ende des jeweils vorhergehenden 
Haushaltsjahres fortgeschriebene Stand der Wohnbevölke-
rung.

§ 23 Finanzierung der VRR AöR 

(1)	� Die nicht durch eigene Erträge oder Zuwendungen 
bzw. sonstige Fördermittel Dritter gedeckten Aufwen-
dungen der VRR AöR zur Finanzierung des SPNV 
und der ÖPNV-bedingten gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen im Gebiet des Zweckverbandes gemäß § 
5 Absatz 3 und § 9 AöR-Satzung i. V. m. §§ 17 und 18 
werden vom Zweckverband ausgeglichen. Hierzu leitet 
der Zweckverband bei Bedarf und auf Anforderung der 
VRR AöR die von ihm als Zuwendungsempfänger oder 
im Wege von Umlagen gemäß § 17 Absatz 4 bzw. § 19 
Absatz 1 oder auf sonstige Weise vereinnahmten Mittel 
als Ertragszuschüsse an die VRR AöR weiter.

(2)	� Der nicht durch eigene Erträge oder sonstige Zuwen-
dungen Dritter oder durch Absatz 1 gedeckte Eigen-
aufwand der VRR AöR wird vom Zweckverband durch 
Einlagen ausgeglichen.

	� Zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR 
erhebt der Zweckverband auf Grundlage des Wirt-
schaftsplanes der VRR AöR ggf. eine AöR-Umlage. 
Die AöR-Umlage ist für das Jahr 2026 der Höhe nach 
gedeckelt auf 6.000.000 w. Die Höhe der AöR-Umlage 
für die Folgejahre steigt um höchstens 1% pro Jahr.

	� Diese Umlage ist von den Verbandsmitgliedern nach 
folgendem Verteilungsschlüssel zu erheben:

	 Stadt Bochum 			   4,84 %
	 Stadt Bottrop 				   1,51 % 
	 Stadt Dortmund 			   7,38 % 
	 Stadt Düsseldorf 			   7,16 % 
	 Stadt Duisburg 			   6,34 % 
	 Ennepe-Ruhr-Kreis 			   4,33 % 
	 Stadt Essen 				    7,37 % 
	 Stadt Gelsenkirchen 			   3,41 % 
	 Stadt Hagen 				    2,28 % 
	 Stadt Herne 				    2,08 % 
	 Kreis Kleve				    4,16 %
	 Stadt Krefeld 				   3,19 % 
	 Kreis Mettmann 			   6,13 % 
	 Stadt Monheim am Rhein 		  0,22 % 
	 Stadt Mönchengladbach 		  3,28 % 
	 Stadt Mülheim an der Ruhr 		  2,14 % 

	� Ist der Empfänger ein kommunales Verbundunterneh-
men nach § 19c Absatz 1, wird der auf ihn entfallende 
Finanzierungsbetrag an das Eigentümer-Verbandsmit-
glied weitergeleitet. Ansprüche mitbedienter Verbands-
mitglieder werden hierbei berücksichtigt (Spitzenaus-
gleich). 

	� Das Eigentümer-Verbandsmitglied trägt dafür Sorge, 
dass 

	 -	� die empfangenen Mittel ihrer Zweckbindung ent-
sprechend den Unternehmen auf gesellschaftsrecht-
licher oder organschaftlicher Grundlage zugeführt 
und zweckentsprechend verwendet werden, und

	 -	� nicht zweckentsprechend verwendete oder beihil-
ferechtlich überzahlte Finanzierungsbeträge in der 
Höhe, wie sie von der VRR AöR festgestellt wurde, 
zurückgeführt werden. 

	� Näheres regelt die entsprechende VRR-Finanzierungs-
richtlinie.

(2)	� Sind mehrere Verbandsmitglieder an einem kommuna-
len Verbundverkehrsunternehmen beteiligt, so zahlt der 
Zweckverband den auf das kommunale Verbundver-
kehrsunternehmen entfallenden Finanzierungsbetrag 
mit einer Summe an das Verbandsmitglied nach § 19c 
Abs. 3 mit der Auflage, dass das Verbandsmitglied die 
Weiterleitung auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage 
als öffentlich-rechtlicher Gesellschafter des kommu-
nalen Verbundverkehrsunternehmens mit der Maßgabe 
vornimmt, dass das kommunale Verbundverkehrsun-
ternehmen die Einlage den Beteiligungsverhältnissen 
entsprechend zuordnet.

	� Die Beteiligten können eine andere Regelung verein-
baren. Der Zweckverband ist über die anderweitige 
Regelung unter Beifügung einer Abschrift der diesbe-
züglichen Vereinbarungen zu informieren.

§ 21 Beendigung der Finanzierungsübertragung 

(1)	� Verbandsmitglieder können die Übertragung der Auf-
gabe „Finanzierung ÖPNV-bedingter gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen (§ 5 Abs. 2 Nr.1 - 4)“ un-
ter Einhaltung einer Frist ganz oder teilweise einseitig 
beenden. 

(2)	� Die vollständige Beendigung der delegierenden Aufga-
benübertragung (Rücknahme) kann unter Einhaltung 
einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Kalen-
derjahres erklärt werden.

	� Die Rücknahme nach Satz 1 setzt eine Entscheidung 
der Vertretungskörperschaft des Verbandsmitglieds vo-
raus.

	� Die weiteren Rechtsfolgen der Rücknahme, insbeson-
dere die Auswirkungen auf die Gruppe im Sinne von § 
1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 3, die Höhe der Umlagen 
nach § 16 a Abs. 2, die Stimmrechte in der Verbands-
versammlung, die finanzielle Beteiligung an Rückstel-
lungen für Mitarbeiter, sind in einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zu regeln.

(3)	� Sofern kreisangehörige Verbandsmitglieder von dem 
Rücknahmerecht gemäß Abs. 2 in vollem Umfang Ge-
brauch machen, scheiden sie aus dem Zweckverband 
aus.

(4)	� Verbandsmitglieder können die Übertragung der Auf-
gabe „Finanzierung und Sicherstellung der Ausgleichs-
leistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
der Betreiber öffentlicher Personenverkehrsdienste (§ 
5 Abs. 2 Nr.1)“ und der Aufgabe „Finanzierung und 
Sicherstellung der Ausgleichsleistungen für gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen von Infrastrukturbe-
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öffentlich-rechtliche Vertrag zur Umsetzung des ÖPN-
VG NRW vom 20./22.6.2007 endet zum 31.12.2025

(3)	� Die Satzung des Zweckverbandes VRR in der Fassung 
des Beschlusses vom 21.06.2006 zuletzt geändert durch 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.03.2024 
wird mit Inkrafttreten der Satzung nach Absatz 1 auf-
gehoben.

Protokollnotiz zu § 5a und § 7 Absatz 1

Der Zweckverband VRR kann seine Zuständigkeit gemäß 
§ 5a nur für die Verbandsmitglieder wahrnehmen, die die-
se Aufgaben wirksam übertragen haben. Die Verbandsmit-
glieder übermitteln dazu dem Zweckverband VRR, vertre-
ten durch die VRR AöR, unverzüglich die entsprechenden 
Übertragungsbeschlüsse der jeweiligen Vertretungskörper-
schaften. 

Alle Verbandsmitglieder gemäß § 1 Absatz 1 haben entspre-
chende Übertragungsbeschlüsse gefasst und damit die Auf-
gaben übertragen.

Weitere Voraussetzung dafür ist eine delegierende Aufga-
benübertragung der Aufgaben gemäß § 5 Absatz 2 Ziffern 
1 und 2.

Das Vertretungsverhältnis zwischen Zweckverband VRR, 
Verbandsmitglied und VRR AöR wird im Außenverhältnis 
wie folgt dargestellt:

	� Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, vertreten 
durch die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, handelnd 
als Gruppe von Behörden nach Art. 2 lit. c) Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007, zugleich handelnd für (Aufgaben-
träger).

Protokollnotiz zu § 17 

Stand Fahrplanwechsel Dezember 2012: 
rd. 42,8 Mio. Zugkilometer p. a. 

Protokollnotiz zu § 21 Abs. 1

1.	 Folgen der Rücknahme der Finanzierungsübertragung

	� Ein vollständiges Ausscheiden aus dem Zweckverband 
VRR ist für Kreise und kreisfreie Städte aufgrund von 
§ 5 ÖPNVG nicht zulässig. Lediglich die Übertragung 
der freiwillig übertragenen Aufgaben kann beendet 
werden. 

	� Die Rücknahme (§ 21 Abs. 2 ZVS) der gemäß § 5 Abs. 
2 Ziffern 1 bis 4 ZVS (Finanzierungsübertragung) 
übertragenen Aufgaben löst insbesondere folgende 
Konsequenzen aus.

	 a)	�Das rücknehmende Verbandsmitglied ist ab Wirk-
samwerden der Rücknahme der Aufgabe „Finan-
zierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im 
ÖSPV“ für die Finanzierung mit allen daraus er-
wachsenden Konsequenzen wieder selbst zuständig. 
Das gilt ggfls. auch für die Finanzierung gemäß §§ 
11 Abs. 2, 11a ÖPNVG. Finanzierungsbescheide mit 
Bezug auf das Verbandsmitglied werden unwirksam.

	 b)	�Das in § 19a und 19b ZVS geregelte Verfahren zur 
Änderung von Bedienungs- und Finanzierungsbei-
trägen bei mitbedienten Gebietskörperschaften en-
det. Das rücknehmende Verbandmitglied muss dann 
ggfls. neue bilateralen Regelungen mit den mitbe-
dienten Gebietskörperschaften, insbesondere auch 
zur Gruppenbildung, verhandeln.

	 c)	�Die Prüfung einer Überkompensation nach der Fi-
nanzierungs-Richtlinie durch den VRR endet.

	 d)	�Die Unterstützung des Verbandsmitglieds durch den 
VRR bei der Vergabe von öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen endet.

	 Rhein-Kreis Neuss 			   4,83 % 
	 Stadt Neuss 				    0,76 % 
	 Stadt Oberhausen 			   2,75 % 
	 Kreis Recklinghausen 			   8,15 % 
	 Stadt Remscheid			   1,47 % 
	 Stadt Solingen 			   2,06 % 
	 Kreis Viersen 			   3,42 % 
	 Stadt Viersen 				   0,38 % 
	 Kreis Wesel                             		  5,85 %
	 Stadt Wuppertal 			   4,53 % 

	� Im Falle von außergewöhnlichen unerwarteten finanzi-
ellen Belastungen im Wirtschaftsplan der VRR AöR ist 
über die in Sätze 3 und 4 festgesetzte Umlagenhöhe der 
Zahlungsschlüssel nach § 22 anzuwenden.

(3)	� Aufwendungen des Zweckverbandes nach § 31 Absatz 
6 Satz 2 AöR-Satzung sind im Wirtschaftsplan auszu-
weisen. Eine pauschalierte jährliche Abrechnung ist 
zulässig. Diese Aufwendungen sind mit dem Anspruch 
der VRR AöR nach Absatz 1 zu verrechnen und ver-
bleiben im Haushalt des Zweckverbandes.

§ 24 Rechnungsprüfung 

(1)	� Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung gilt 
die Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungsähnli-
chen Einrichtungen (JAP DVO) in der jeweils gültigen 
Fassung. Der Zweckverband kann im Einvernehmen 
mit der Gemeindeprüfungsanstalt eine/n geeignete/n 
neutrale/n Wirtschaftsprüfer/in oder eine geeignete 
neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unmittelbar 
mit der Prüfung beauftragen.  

(2)	� Einzelheiten insbesondere zur Zusammenarbeit mit der 
Gemeindeprüfungsanstalt und zum Verfahren zur Be-
auftragung eines Wirtschaftsprüfers/einer Wirtschafts-
prüferin oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
regelt eine von der Verbandsversammlung zu beschlie-
ßende Rechnungsprüfungsordnung. 

(3)	� Soweit dem Zweckverband Ausgleichszahlungen des 
Landes zufließen, steht dem Landesrechnungshof ein 
Prüfungsrecht gemäß § 91 LHO beim Zweckverband 
und seinen Verbandsmitgliedern zu.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 25 Ergänzende Rechtsvorschriften 

Soweit diese Satzung und das GkG keine besonderen Vor-
schriften enthalten, finden die Vorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils 
gültigen Fassung sinngemäß Anwendung.

§ 26 Öffentliche Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes 
erfolgen durch Bereitstellung des digitalisierten Dokumen-
tes in einem gängigen Dateiformat auf der öffentlich zu-
gänglichen Internetseite des VRR (www.vrr.de) unter An-
gabe des Bereitstellungstages, soweit das Gesetz und diese 
Satzung nichts anderes bestimmen. 

Im Übrigen sind §§ 2 bis 6 der Bekanntmachungsverord-
nung (BekanntmVO) mit Ausnahme des § 4 Absatz 3 Be-
kanntmVO ergänzend sinngemäß anzuwenden.

§ 27 Inkrafttreten

(1)	� Die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 2 tritt mit der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Im Übrigen 
tritt diese Satzung des Zweckverbandes VRR mit Wir-
kung zum 01.01.2026 in Kraft.

(2)	� Der zwischen Zweckverband VRR, der Verkehrsver-
bund Rhein Ruhr AöR (VRR AöR), dem Nahver-
kehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) vereinbarte 



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 269

	� e)	Das Verbandsmitglied muss den Gesamtbericht 
gemäß Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 künftig 
selbst veröffentlichen.

	 f)	� Das Verbandsmitglied wird künftig nicht mehr im 
Verbundetat und nicht mehr in der Ergebnisrechnung 
des VRR geführt.

	 g)	�Das Verbandsmitglied nimmt künftig nicht mehr am 
Spitzenausgleich gemäß § 20 Abs. 1 Satz 3 ZVS teil.

	 h)	�Der Anteil des Verbandsmitglieds an der Verbands- 
umlage gemäß § 16a ZVS ändert sich.

	 i)	� Die Satzung des Zweckverbandes VRR ist in Be-
zug auf den Umfang der Finanzierung gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen im ÖSPV im VRR und 
in Bezug auf die beteiligten Verbandsmitglieder zu 
ändern.

	 j)	� Ggfls. sind mit jeweils mitbedienten oder sonst wie 
betroffenen benachbarten Gebietskörperschaften 
Vereinbarungen, z.B. über neue Gruppenkonstellati-
onen, abzuschließen.

	� Die vorstehend beschriebenen Folgen könnten einen 
Personalmehrbedarf beim rücknehmenden Verbands-
mitglied auslösen.

2.	� Inhalte einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen dem Verbandsmitglied und dem Zweckverband

	� Inhalte einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen dem rücknehmenden Verbandsmitglied und dem 
Zweckverband neben den in § 21 Abs. 2 ZVS genann-
ten Regelungen sind insbesondere:

	 a)	�Etwaiger Zeitpunkt und Umfang des Ausscheidens 
des Zweckverbandes aus der jeweils betroffenen 
Gruppe von Behörden im Sinne von Art. 2 Buchst. b 
VO (EG) Nr. 1370/2007, 

	 b)	�Abwicklung des Ergebnisses der letzten Ergebnis-
rechnung des VRR, an dem das Verbandsmitglied 
teilnimmt.

	 c)	�Übertragung der mit der Finanzierung verbundenen 
hoheitlichen Befugnisse (z.B. Beihilfenkontrolle, 
Überkompensationsprüfung, Interventionsbefugnis-
se), 

	 d)	�Fortbestand oder Rücknahme der Übertragung der 
Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖP-
NVG bzw. sonstiger Allgemeiner Vorschriften des 
VRR und Folgen für den Kreis der Berechtigten der 
diesbezüglichen Allgemeinen Vorschriften.

	 e)   �Einzelne Modalitäten zur Regelung der Punkte un-
ter Ziffer 1 a bis h

Protokollnotiz zu § 27 

Für den Fall, dass aufgrund der Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes oder nationaler Gerichte akuter Rege-
lungsbedarf in Bezug auf die ÖPNV-Finanzierung entsteht, 
ist das System entsprechend anzupassen. 



Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 255-270
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Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Bierkamp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 271

169	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
53.0150/25/0073211-0140/0023.U	

� Münster, den 24.07.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Humboldt- 
Straße 1, 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 
10.07.2025 die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 
2a BImSchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlage Zwischentanklager als Bestandteil der 
Mineralölraffinerie auf dem Grundstück Johannastraße 2-8 
in 45899 Gelsenkirchen (Gemarkung Horst, Flur 3, Flur-
stück 53) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Stilllegung eines Tanks.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Bierkamp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 271

167	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 

Für 
Taya Khalil Taya Jaber  
letzte hier bekannte Anschrift 
Steinfurter Straße 11 
48149 Münster 

können die Bescheide des Dezernates 34 der Bezirksregie-
rung Münster vom 16.07.2025 in den Corona-Wirtschafts-
hilfen – Az. - NSDH1XR-EA-42259, NSDH2XR-EA-36920 
und NSDH3XR-EA-146067 – nicht bekanntgegeben wer-
den, da der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist. Er wird 
hiermit aufgefordert, die Bescheide an folgender Adresse 
unverzüglich abzuholen: 

	�� Bezirksregierung Münster – Dezernat 34 –  
Raum A226 
Domplatz 1-3 
48143 Münster

Hinweis: 
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück 
als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Münster, den 31.07.2025	

� Bezirksregierung Münster, Dezernat 34 
� Im Auftrag  
� gez. Fangmeyer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 271

168	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
53.0143/25/0875785-9128/0143.U

� Münster, den 21.07.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH, Paul-Baumann- 
Str. 1 in 45772 Marl hat mit Datum vom 07.07.2025 die 
störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG 
der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 
Anlage Hafenbetriebe auf dem Grundstück Paul-Baumann-
Str. 1 in 45771 Marl (Gemarkung Marl, Flur 46, Flurstücke 
8, 20) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Änderung von Sicherheits-
einrichtungen an den Marineladern.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster272

170	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen {Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) 

Frau Schreiber, Angeli Marie 
geboren 03.04.2006 in Neustadt an der Weinstraße 
letzte hier bekannte Meldeanschrift: 
Danziger Weg 1, 58511 Lüdenscheid 

kann ein Schriftstück des Landrats Warendorf als Kreispo-
lizeibehörde Warendorf vom 30.07.2025 mit dem Aktenzei-
chen 250702-1008-0B1375 nicht zugestellt werden, weil 
der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Das Schriftstück 
enthält eine Vorladung zur erkennungsdienstlichen Behand-
lung aus präventivpolizeilichen Gründen unter Androhung 
von Zwangsgeld gem. § 81b (1) 2. Alt. Strafprozessordnung. 

Das Versäumen der Abholung kann Rechtsnachteile haben. 
Frau Schreiber wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück 
unverzüglich abzuholen bei 

Kreispolizeibehörde Warendorf 
- Infocenter -
Waldenburger Str. 2-4
48231 Warendorf

Das Infocenter befindet sich im Raum 2. Die Abholung 
muss zu den Bürozeiten erfolgen: Montag - Donnerstag von 
08:00 h-12:00 h und 12:30 h-16:00 h, Freitag von 08:00 h - 
12:00 h Tel.-Nr.: 02581-6000 

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung be-
ziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Warendorf, den 30.07.2025 

� Im Auftrag

� Boge, RBe

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 272

C:	 Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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